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ZUSAMMENFASSUNG  

Aufgrund einer Gesetzesänderung werden in der Schweiz in den nächsten Jahren mehrere Hundert 
Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen gebaut oder saniert. Unterhalt und Wirkungskontrollen müs-
sen bereits bei der Planung solcher Anlagen einbezogen werden. Entsprechende Konzepte müssen er-
arbeitet werden; sie sind Bestandteil des Bewilligungsverfahrens. 
 
Schliesslich muss anhand von Wirkungskontrollen überprüft werden, ob die sanierten Anlagen ihren 
Zweck erfüllen und somit keine wesentlichen Beeinträchtigungen der Fischmigration mehr vorliegen. 
Das vorliegende Handbuch definiert Richtlinien, mit deren Hilfe Unterhalt und Wirkungskontrollen ef-
fektiv und gesetzeskonform ausgeführt werden können. Zudem erlauben sie einen besseren Vergleich 
zwischen Wirkungskontrollen verschiedener Anlagen. 
 
Bei jeder sanierten/neu gebauten Anlage muss eine technische Wirkungskontrolle durchgeführt wer-
den. Die biologische Wirkungskontrolle darf erst erfolgen, wenn die technische Wirkungskontrolle 
zeigt, dass keine Defizite mehr vorhanden sind resp. die technischen Zielvorgaben erfüllt werden. 
 
Auf biologische Wirkungskontrollen darf nur im Ausnahmefall verzichtet werden; die Gründe für einen 
allfälligen Verzicht müssen plausibel dargestellt und zusammen mit dem Finanzierungsgesuch einge-
reicht werden. Die Vollzugsbehörde ist befugt, an jeder sanierten Fischauf- und Fischabstiegsanlage 
eine biologische Wirkungskontrolle zu verfügen. 
 
Bei der Planung einer biologischen Wirkungskontrolle müssen als Erstes die Sanierungsziele definiert 
werden, die anhand biologischer Kriterien ermittelt werden. Da in der Regel nicht alle Aspekte unter-
sucht werden können, wird anhand einer Triage ermittelt, welche prioritären Fragestellungen mit der 
biologischen Wirkungskontrolle zu beantworten sind, welche Parameter hierfür untersucht werden 
müssen und welche Methoden sich für diese Untersuchungen eignen. 
 
In einem nächsten Schritt wird festgelegt, wann und wie lange diese Untersuchungen stattfinden. Sie 
müssen den Zeitpunkt grösster Wanderaktivität abdecken. Das Handbuch liefert verschiedene Grund-
lagen zur Festlegung von Zeitpunkt und Dauer. 
 
Schliesslich werden Grundsätze für die Bewertung der erhaltenen Resultate formuliert und die Aspekte 
aufgezeigt, die in einem Bericht dargestellt werden müssen. 
 
Zeigt die biologische Wirkungskontrolle Defizite auf, muss die Anlage entsprechend nachgebessert 
werden. Das Handbuch beschreibt, wie in solchen Fällen vorzugehen ist. Eine Anlage gilt erst als sa-
niert, wenn nachgewiesen ist, dass die Sanierungsziele erreicht wurden. 
 
Der Anhang des Handbuchs liefert einen Überblick über Untersuchungsmethoden zur biologischen Un-
tersuchung der Fischgängigkeit mit Fallbeispielen. 
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VORWORT / DANK 

Die neuen gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der ökologischen Sanierung bestehender Wasser-
kraftanlagen stellen eine grosse Chance für unsere Gewässer und unsere Fischfauna, aber auch eine 
grosse Herausforderung für alle Beteiligten dar: Bis 2030 müssen je ca. 700 Fischauf- und Fischabstiegs-
anlagen saniert, d.h. geplant, gebaut/umgebaut und anhand technischer und biologischer Wirkungs-
kontrollen überprüft werden ς eine schwierige, aber gleichzeitig auch äusserst spannende Aufgabe. 
Dies auch deshalb, weil in der Schweiz eine grosse Vielfalt an Gewässern vorhanden ist, und Fischwan-
derhilfen an bestehenden Wasserkraftanlagen gebaut resp. saniert werden müssen, was Standardlö-
sungen verunmöglicht. 
 
Wir stellen im vorliegenden Handbuch den Stand des Wissens bzgl. Wirkungskontrollen dar, zeigen 
aber auch auf, welche Defizite resp. Wissenslücken noch vorhanden sind ς gerade auch bezüglich Fisch-
schutz und Fischabstieg. Allfällige Wissensdefizite sind aber kein Hinderungsgrund, den eingeschlage-
nen Weg weiterzugehen, anhand der ersten Sanierungsprojekte Lehren zu ziehen und das gewonnene 
Wissen in die nächsten Sanierungsprojekte einfliessen zu lassen. 
 
Der Auftrag wurde durch die Autoren 2017 mit der Abgabe des Schlussberichtes abgeschlossen. Seit-
her sind neue Wissensgrundlagen im Ausland erschienen, welche auch zur Planung der Wirkungskon-
trollen in der Schweiz genutzt werden können:  

¶ «Mindestanforderungen bei der Überprüfung von Fischaufstiegshilfen und Bewertung der 
Funktionsfähigkeit» (Richtlinien des österreichischen Fischereiverbands, 2020)1,  

¶ «Guidance for assessing the efficiency and related metrics of fish passage solutions using te-
lemetry» (CEN Standard, 2021)2, und  

¶ «Methodische Grundlagen zur standörtlichen Evaluierung des Fischschutzes und Fischab-
stiegs» (DWA Themenband, 2021)3.  
 

Durch die nationale Fachgruppe Wirkungskontrolle Fischgängigkeit wurden zudem Mustervorlagen für 
Konzepte und Schlussberichte4 der biologischen Wirkungskontrollen erarbeitet. Zudem wurden erste 
Berichte von bereits durchgeführten Wirkungskontrollen veröffentlicht5. Im vorliegenden Handbuch 
wurden aber lediglich wichtige Änderungen von Verordnungen, Bestimmungen o.ä. aktualisiert.  

Eine Kurzzusammenfassung6 «Massnahmenumsetzung Sanierung Fischgängigkeit - Umfang und Me-
thodenwahl von Wirkungskontrollen» wurde im Dezember 2016 publiziert. 
 
Die Erarbeitung des vorliegenden Handbuchs wurde von einer interdisziplinären Begleitgruppe beglei-
tet (Zusammensetzung s. Impressum). Es liegt in der Natur der Sache, dass zu den verschiedenen The-
menkreisen unterschiedliche Meinungen bestehen. Die vorliegende Version des Handbuchs gibt somit 
die Interpretation der gesetzlichen Vorgaben aus Sicht der Verfasser wieder.  
 
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die offenen und konstruktiven Diskussionen sowie für die 
vielen wertvollen Informationen, die uns zur Verfügung gestellt wurden. 
 
 
Claudia Zaugg, Aquarius & Werner Dönni, Fischwerk 
 
 

                                                           
1 Fischerei-Verband: ÖFV Broschüren 
2 Guidance for assessing the efficiency and related metrics of fish passage solutions using telemetry 
3 DWA - Methodische Grundlagen zur standörtlichen Evaluierung des Fischschutzes und Fischabstiegs 
4 Mustervorlagen Wirkungskontrolle | Plattform Renaturierung 
5 Massnahmen Renaturierung | Plattform Renaturierung 
6 Umfang_und_Methodenwahl_Wirkungskontrollen_Fischgängigkeit 

https://www.fischerei-verband.at/aktuelles/oefv-broschueren/
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/f0e6f35b-2532-4888-bf12-00ef6cf1ee09/sist-en-17233-2021
https://de.dwa.de/de/regelwerksankuendigungen-volltext/dwa-themenband-methodische-grundlagen-zur-stand%C3%B6rtlichen-evaluierung-des-fisch-schutzes-und-fischabstiegs.html
https://plattform-renaturierung.ch/fischgaengigkeit/sanierungsumsetzung/mustervorlage-wirkungskontrolle/
https://plattform-renaturierung.ch/massnahmen-renaturierung/
https://plattform-renaturierung.ch/wp-content/uploads/2020/11/Umfang_und_Methodenwahl_Wirkungskontrollen_Fischg%C3%A4ngigkeit_2016.pdf
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1. EINLEITUNG 

Aufgrund der Revision der Gewässerschutz- und Fischereigesetzgebung von 2011 werden in den nächs-
ten Jahren mehrere Hundert Fischaufstiegs- und Fischabstiegshindernisse saniert werden (Kap. 4). Hin-
sichtlich der Wirkungskontrolle von Fischaufstiegs- und Fischabstiegshilfen sind in der Schweiz bisher 
keine einheitlichen Standards für anzuwendende Methoden, Untersuchungsdauer, Bewertungen etc. 
vorhanden.  
 
Das vorliegende Handbuch baut auf dem Kurzbericht αUmfang und Methodenwahl Wirkungskontrol-
ƭŜƴά (Zaugg & al. 2016) auf. Dieser wird mit spezifischen Fragestellungen ergänzt, und bestimmte Prob-
ƭŜƳƪǊŜƛǎŜ ǿŜǊŘŜƴ ǾŜǊǘƛŜŦǘ ŀōƎŜƘŀƴŘŜƭǘΦ 9ǎ ƘŀƴŘŜƭǘ ǎƛŎƘ ƧŜŘƻŎƘ ƴƛŎƘǘ ǳƳ Ŝƛƴ αƘŀǊǘŜǎά ¢ƻƻƭΣ ǿŜƭŎƘŜǎ ein 
genaues Vorgehen vorschreibt. Vielmehr definiert das Handbuch Richtlinien, mit deren Hilfe die vor-
gesehenen Wirkungskontrollen effektiv und gesetzeskonform ausgeführt werden können. Dies wird 
gleichzeitig auch zu einer grösseren Vergleichbarkeit der erhaltenen Daten führen. Das Handbuch soll 
dem Nutzer zudem aufzeigen, mit welchen Problemen zu rechnen ist, welches die Grenzen solcher 
Untersuchungen sind, und welche Fragen gemäss heutigem Stand des Wissens noch nicht beantwortet 
werden können.   
 
Das Ziel einer Wirkungskontrolle ist es zu ermitteln, ob eine sanierte Anlage ihren Zweck erfüllt und 
somit keine wesentlichen Beeinträchtigungen mehr vorliegen (Kap. 2, Kap. 7). Die Beantwortung wei-
tergehender Fragen ist Aufgabe der Grundlagenforschung und kann im Rahmen der hier beschriebe-
nen Wirkungskontrollen nur in Ausnahmefällen stattfinden (z. B. bei Pilotanlagen oder koordinierten 
Untersuchungen). Das Monitoring der Bestandes-Entwicklung stellt ebenfalls kein Ziel biologischer 
Wirkungskontrollen von Fischwanderanlagen dar.  
 
Fragen bzgl. Planung von Fischwanderanlagen werden im vorliegenden Dokument nicht abgehandelt. 
Hierfür wird die Checkliste Best Practice (Hefti 2012) überarbeitet. Teile des Handbuchs werden in 
diese Überarbeitung integriert und später zusammen mit der Checkliste Best Practice periodisch aktu-
alisiert und dem neusten Wissensstand angepasst. 
 
 

Definitionen gemäss Monitoring Big Picture: 
 
Die Erfolgskontrolle umfasst die Umsetzungskontrolle und die Wirkungskontrolle. 
 
Bei der Umsetzungskontrolle wird der Stand der Umsetzung der Aufgaben aus der Massnahmen-
planung erfasst. 
 
Bei der Wirkungskontrolle wird untersucht, ob die ausgeführten Massnahmen die gewünschte Wir-
kung zeigen, und ob die geplanten Verbesserungen herbeigeführt werden konnten. 
 
Bei der Wirkungskontrolle für Fischwanderhilfen wird zwischen einer technischen und einer biolo-
gischen Wirkungskontrolle unterschieden. 
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2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Das Bundesgesetz über die Fischerei (BGF) vom 21. Juni 1991 verlangt die Sicherstellung der freien 
Fischwanderung (Neuanlagen: Art. 9 Abs. 1 Bst. b; bestehende Anlagen: Art. 10). Das Gesetz macht 
ƪŜƛƴŜ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ 9ƛƴǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴΦ CƻƭƎƭƛŎƘ ƛǎǘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ .ŜƎǊƛŦŦ αŦǊŜƛŜ CƛǎŎƘǿŀƴŘŜǊǳƴƎάΥ 

¶ sowohl der Fischauf- als auch der Fischabstieg (inkl. Fischschutz) sowie 

¶ die Passierbarkeit für alle vorkommenden Arten und Altersstadien zu verstehen. 
 
Im Rahmen der kantonalen strategischen Planungen zur Wiederherstellung der Fischwanderung 
wurde für sämtliche Kraftwerksanlagen der Sanierungsbedarf bestimmt. Ein Sanierungsbedarf wurde 
bei einer wesentlichen Beeinträchtigung des Auf- oder Abstiegs der Fische ausgewiesen (Anhang 4 Art. 
м .ǎǘΦ ō ±.DCύΦ 5ŀƳƛǘ ǇǊŅȊƛǎƛŜǊǘ ŘƛŜ ±ƻƭƭȊǳƎǎƘƛƭŦŜ Řŀǎ ½ƛŜƭ ŘŜǊ αŦǊŜƛŜƴ CƛǎŎƘǿŀƴŘŜǊǳƴƎά ƛƴ ŘŜƳ {ƛƴƴŜΣ 
dass eine gewisse, aber keine wesentliche Beeinträchtigung vorliegen darf. 
 
Gemäss Artikel 9c der Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei prüfen die Inhaber von Was-
serkraftwerken nach Anordnung der Behörde die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen. Diese 
Wirkungskontrolle ist integraler Bestandteil der Massnahmenplanung und ist bei der Projektierung 
und der Kostenschätzung einzubeziehen. Die Kosten für die Planung und Durchführung der Erfolgskon-
trolle werden gemäss Ziff. 3.1d Anhang 3 der Energieverordnung (EnV) vom 1. November 2017 ent-
schädigt. 
 
Wie die Wahl und die Umsetzung der Sanierungsmassnahmen ist auch die Wirkungskontrolle in ihrem 
Umfang auf das für die Beurteilung der Wirkung notwendige Ausmass auszurichten (BAFU  2016). Da-
bei sind die Gebote der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismässigkeit sowie des Vorsorgeprinzips 
(Art. 1 Abs. 2 USG vom 7. Oktober 1983, Art. 3 GSchG) zu beachten. 
 
Sollten Wirkungskontrollen zeigen, dass mit der Fischwanderhilfe die festgelegten Ziele (Kap. 7) nicht 
erreicht werden, können vom Kanton zusätzliche Massnahmen verfügt werden. In diesem Fall kann 
der Kraftwerksinhaber wiederum ein Gesuch um Kostenentschädigung nach EnV stellen.  
 
Für die Überprüfung der Durchgängigkeit für Fische und Krebse (Vollzugsmassnahmen) sind keine Tier-
versuchsbewilligungen für folgende Standardmethoden erforderlich7: Elektrofang, Betäubung, Mar-
kierung mittels PIT-tags, Zurücksetzen und spätere Kontrolle durch Empfang des PIT-tag-Signals. Falls 
eine andere Methode angewendet werden soll empfehlen wir, den Kontakt mit der kantonalen Fische-
reifachstelle aufzunehmen und die aktuell geltenden Vorgaben abzuklären. 
 
Die Kantone erstatten dem Bund alle vier Jahre Bericht über durchgeführte Massnahmen (erstmalig 
2018; BAFU Publikation (2020) «Stand ökologische Sanierung Wasserkraft 2018»)8. 
 
 
 

  

                                                           
7 Fachinformation: Tierversuchsbewilligung bei Untersuchungen, Bestandeserhebungen und Forschungsprojek-
ten an Wildtierpopulationen 4.03 
8 Stand ökologische Sanierung Wasserkraft 2018 - BAFU 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjrtcv_nMD0AhViiv0HHctpBFsQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.blv.admin.ch%2Fdam%2Fblv%2Fde%2Fdokumente%2Ftiere%2Ftierversuche%2Ffi-tierversuch-wildtiere.pdf.download.pdf%2FFachinformation_4.03_(1.0)_d_Tierversuch_Wildtiere.pdf&usg=AOvVaw1TmQiMgynPZ5oyeJ6Tbsku
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjrtcv_nMD0AhViiv0HHctpBFsQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.blv.admin.ch%2Fdam%2Fblv%2Fde%2Fdokumente%2Ftiere%2Ftierversuche%2Ffi-tierversuch-wildtiere.pdf.download.pdf%2FFachinformation_4.03_(1.0)_d_Tierversuch_Wildtiere.pdf&usg=AOvVaw1TmQiMgynPZ5oyeJ6Tbsku
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiX_IugtqbzAhXIjKQKHRazAT4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bafu.admin.ch%2Fdam%2Fbafu%2Fde%2Fdokumente%2Fwasser%2Ffachinfo-daten%2Frenaturierung_der_schweizer_gewaesser__stand_sanierung_wasserkraft_2018.pdf.download.pdf%2FRenaturierung_der_Schweizer_Gew%25C3%25A4sser__Stand_Sanierung_Wasserkraft_2018.pdf&usg=AOvVaw3M7AMMFbMIx4r5dwMwpRDa
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3. EINBETTUNG INS GESAMTMONITORING 

Da in allen Bereichen der Revitalisierung der Gewässer die Wirksamkeit der Massnahmen überprüft 
werden muss, ist eine Abstimmung dieser Untersuchungen durch die Kantone erforderlich, damit all-
fällige Synergien genutzt werden können. 
 
Es wird zurzeit geprüft, ob durch entsprechende methodische Vorgaben und Standardisierung ermög-
licht werden kann, dass die im Rahmen aller Wirkungskontrollen erhobenen Daten für ein Gesamtmo-
ƴƛǘƻǊƛƴƎ α.ƛƎ ǇƛŎǘǳǊŜά ȊǳǎŀƳƳŜƴƎŜŦŀǎǎǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ 5ŀȊǳ ǎƻƭƭŜƴ {ǘŀƴŘŀǊŘǎ ŦǸǊ Ŝƛƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ Ȋǳ 
erhebendes Datenset definiert werden. Da diese Koordinationsarbeiten noch nicht abgeschlossen 
sind, können jedoch in dieser Publikation noch keine entsprechenden konkreten Angaben präsentiert 
werden. Es ist vorgesehen, die entsprechenden Vorgaben im geplanten VollzugshilfŜƳƻŘǳƭ α¦ƳǎŜǘπ
ȊǳƴƎ ŘŜǊ aŀǎǎƴŀƘƳŜƴ {ŀƴƛŜǊǳƴƎ CƛǎŎƘǿŀƴŘŜǊǳƴƎά ǿŜƭŎƘŜǎ ŜƛƴŜ ½ǳǎŀƳƳŜƴŦŀǎǎǳƴƎ ŘƛŜǎŜǎ IŀƴŘōǳπ
ches enthalten wird, zu integrieren. Allfällige spätere Änderungen werden nach Möglichkeit nachge-
führt. 
 
 
4. SITUATION SANIERUNG FISCHGÄNGIGKEIT SCHWEIZ  

Die kantonalen Planungen zur Sanierung der Fischwanderung zeigen, dass viele kraftwerksbedingte 
Wanderhindernisse über keine oder nur ungenügende Fischwanderhilfen verfügen, oder der Schutz 
für abwärts wandernde Fische nicht gewährleistet ist. Von den gesamtschweizerisch etwa 2'000 kraft-
werksbedingten Hindernissen müssen bei je ca. 35 % der Fischaufstieg und/oder der Fischabstieg wie-
derhergestellt werden (Abb. 1). 
 
Im Rahmen der Sanierungsplanung wurde die Fischartenzusammensetzung im betroffenen Gewässer 
nicht ausgewiesen. Das Vorkommen ausgewählter Fischarten (Aal, Äsche, Bach-/Seeforelle, Barbe, 
Lachs, Nase) wurde hingegen erfasst. Aufgrund dieser Angaben konnte für jedes Wanderhindernis be-
stimmt werden, ob es an einem Gewässer mit Forellen, an einem Gewässer mit Forellen und Groppen 
oder an einem Gewässer mit gemischtem Fischbestand liegt (Tab. 1). Demnach liegt mehr als die Hälfte 
der sanierungsbedürftigen Anlagen an einem Gewässer mit gemischtem Fischbestand. Die übrigen lie-
gen vermutlich primär in Forellengewässern, wobei das Vorkommen nicht ausgewiesener Arten (z. B. 
Alet) nicht auszuschliessen ist. 

 
Tab. 1: Sanierungsbedürftige kraftwerksbedingte Wanderhindernisse, aufgeschlüsselt nach dem im Rahmen 

der Sanierungsplanung ausgewiesenen Fischartenvorkommen (Daten BAFU, Stand Juni 2016, ohne Da-
ten Kanton Genf) 

 

 

 

 

 

 

Vorkommende Fischarten Sanierungsbedürftige Hindernisse [%] 

 Aufstieg (N=665) Abstieg (N=697) 

nur Forelle (Bach-/Seeforelle) 16 18 

nur Forelle + Groppe 31 26 

Aal, Äsche, Barbe oder Nase 53 56 
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Abb. 1: Sanierungsbedarf der kraftwerksbedingten Wanderhindernisse bzgl. Fischauf- und -abstieg (Daten 
BAFU, Stand Juni 2016) 

 
 



Handbuch Wirkungskontrollen Fischgängigkeit  Seite 7 

 

5. GRUNDLAGEN FÜR DIE PLANUNG 

5.1 Genereller Ablauf 

Die Wirkungskontrolle an einer Fischwanderhilfe läuft in mehreren Schritten ab (Abb. 2). Die ersten 
Schritte umfassen die Erstellung eines Unterhaltskonzepts (Kap. 5.2) sowie je eines Konzepts für die 
technische9 (Kap. 5.3) und die biologische Wirkungskontrolle (Kap. 5.4) im Rahmen der Massnahmen-
planung. Dadurch ist gewährleistet, dass allfällige bauliche oder betriebliche Vorrichtungen, die für 
den Unterhalt bzw. die Wirkungskontrolle benötigt werden, von Anfang an miteinbezogen werden. 
Die Konzepte werden zusammen mit dem Finanzierungsgesuch eingereicht. 
 
Die biologische Wirkungskontrolle erfolgt erst, wenn die technische Wirkungskontrolle aufzeigt, dass 
die geometrischen, morphologischen und hydraulischen Zielvorgaben erfüllt werden. Allfällige Defizite 
sollen möglichst auf der jeweiligen Stufe behoben werden. Während des gesamten Betriebs der Anlage 
muss ein Unterhalt gemäss Unterhaltskonzept ausgeführt werden. 

 

   
Abb. 2: Ablauf der Wirkungskontrolle von der Inbetriebnahme bis zum definitiven Betrieb einer Fischwander-

hilfe 
 

5.2 Unterhalt 

Die Kosten für den Unterhalt und die Instandsetzung von Fischwanderanlagen werden gemäss Ener-
gieverordnung nicht vergütet und obliegen dem Kraftwerksbetreiber. 
 
5.2.1 Planerische Vorgaben 
Aus den kantonalen Schlussberichten bzgl. strategischer Planung Fischgängigkeit ging hervor, dass 
viele Fischwanderhilfen zwar grundsätzlich gut geplant und gebaut wurden, jedoch aufgrund ungenü-
genden Unterhalts schlecht funktionieren10.  
 
 

                                                           
9  oft als technische Funktionskontrolle bezeichnet 
10  Diese Problematik ist auch aus anderen Ländern bekannt: Im Einzugsgebiet der Loire beispielsweise zeigte eine systema-

tische Erhebung auf, dass von 10 Fischpässen lediglich 4 als funktionell eingestuft werden konnten, 5 wegen schlechten 
Unterhalts oder Betriebs mangelhaft funktionierten und eine Anlage schlecht konzipiert war (Hilaire & al. 2014). 
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Die Thematik Unterhalt ist deshalb bereits bei der Planung systematisch einzubeziehen und wird ide-
alerweise in der fischereirechtlichen Bewilligung geregelt. Grundsätzlich sind alle Anlagen so zu planen, 
dass sie möglichst geringen Unterhalt benötigen und Wartungen problemlos durchgeführt werden 
können: 

¶ Bauwerke sind generell so zu konzipieren, dass der Unterhalt möglichst klein ist. 

¶ Das Verstopfungsrisiko an Engstellen muss minimiert werden. 

¶ Alle Anlageteile sollen leicht zugänglich sein und gut unterhalten werden können (manuell oder 
u.U. auch maschinell, bei Bedarf Anbringen von Wartungsstegen, Treppen, Geländern etc.). 

¶ Die Wanderhilfe muss so angelegt werden, dass möglichst wenig Geschwemmsel und Geschiebe 
eingeschwemmt wird (z. B. keine direkte Anbindung von Fischliften ans Oberwasser). 

¶ Die Anlage muss trockengelegt werden können (Ausnahme: Umgehungsgewässer). 

¶ Die Dotation der Bauwerke muss problemlos eingehalten und überprüft werden können (z. B. 
automatisierte Durchflussmessungen, Anbringen von Markierungen oder Messlatten, Abb. 5). 

 

  
 
Abb. 3: Anlagen, die von hohen Mauern/Steilwänden umgeben sind, können nur mit grossem Aufwand und 

entsprechendem Risiko kontrolliert und gewartet werden (Aquarius) 

 
5.2.2 Unterhaltskonzept 
Es kann kein standardisiertes Unterhaltskonzept definiert werden; dieses muss die jeweilige Situation 
(Art der Migrationshilfe, Geschwemmselanfall etc.) berücksichtigen. 
 
Frequenz der Kontrollen 
Es wird empfohlen, bei jeder Fischwanderhilfe folgende Kontrollen durchzuführen: 

¶ Standardkontrollen (z. B. 1 x pro Woche): Regelmässig ist eine visuelle Kontrolle der Gesamtan-
lage vorzunehmen; bei Bedarf sind Massnahmen einzuleiten. Je früher allfällige Schäden repariert 
resp. je regelmässiger eine Anlage gewartet wird, desto geringer ist der Aufwand, da langfristigen 
Schäden vorgebeugt werden kann. 

¶ Zusätzliche, situationsbezogene Kontrollen: Bei speziellen Verhältnissen (z. B. nach Hochwasser, 
bei grossem Laubanfall) muss die gesamte Anlage kontrolliert und entsprechend gewartet wer-
den. 

¶ Detaillierte Kontrolle (z. B. 1 x pro Jahr): Für eine detaillierte Überprüfung muss die Anlage allen-
falls geleert resp. soweit gedrosselt werden, dass relevante Anlageteile sichtbar werden. Damit 
können alle Bereiche entsprechend überprüft werden, u.a. auch in Bezug auf Abnutzungserschei-
nungen. 
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Art der Kontrollen ς Fischaufstiegshilfen 
Alle relevanten Bereiche von Fischaufstiegshilfen sind zu überprüfen (Tab. 2): 

¶ Genereller Zustand des Objekts sowie der Abflüsse in den einzelnen Becken  

¶ Fassung: Keine Verstopfung, korrekte Dotierung, keine Auflandungen 

¶ Fischaufstiegsanlage: Wasserstände (Beurteilung anhand angebrachter Markierungen, Abb. 5), 
Kies- oder Feinsedimentablagerungen, Verstopfung von Durchlässen, Funktionalität Sohlsubstrat 

¶ Verbindung zu UW: Korrekte Leitströmung, Zugänglichkeit Einstieg (keine Einkiesung) 

¶ Allfällige Zusatzdotierung: Schützen, Pumpen etc. korrekt eingestellt, keine Verklausungen 
 

Die Resultate der Überprüfung sind in einem Protokollblatt zu notieren. Kann ein allfälliges Problem 
nicht während eines Kontrollgangs gelöst werden (z. B. Entfernung von Verstopfungen mit einer 
Harke), müssen zusätzliche Arbeiten zur Problemlösung ausgeführt werden. 
 
Tab. 2: Protokollblatt für die Kontrolle von Schlitz- oder Beckenpässen. Die zu untersuchenden Parameter sind 

der jeweiligen Anlage anzupassen11 
 

 
 

                                                           
11  Gemäss Auskunft M. Meyer, KWO, ist der Unterhalt bei Fischliften, die nicht ans Oberwasser angebunden sind, 

gering, während bei Fischliften, bei denen eine solche Verbindung besteht, mit Materialeintrag und entsprechend grosser 
Verstopfungsgefahr zu rechnen ist. 
Gemäss Auskunft M. Mende, IUB, müssen Fischschleusen regelmässig trockengelegt, auf Materialeintrag überprüft und 
entsprechend gewartet werden.  Es sind Mannlöcher vorzusehen, durch welche die entleerte Schleuse betreten werden 
kann. Zustand von Zu- und Auslauf sind regelmässig zu überprüfen; deren Reinigung bedarf keiner Entleerung der 
Schleuse. Lichtquellen in unterirdischen Bereichen müssen zuverlässig funktionieren. 
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Abb. 4: Verstopfungen mit Geschwemmsel führen zu einer Beeinträchtigung der Hydraulik von Fischpässen. 
Wird dieses Material nicht regelmässig entfernt, kann dies neben einer Verhinderung des Fischauf-
stiegs zu einer Beschädigung empfindlicher Anlageteile (z. B. Holzelemente, Borsten) und allenfalls zu 
Fischverletzungen führen (Aquarius) 

 

  

Abb. 5: Anhand in der Anlage angebrachter Markierungen oder Messlatten können verschiedene Parameter 
leichter überprüft werden. Durch periodisches Leeren der Anlage kann der Zustand der Gesamtanlage 
überprüft werden (Aquarius) 

 

  

Abb. 6: Ablagerungen im Einstiegsbereich erschweren/verunmöglichen den Einstieg in die Anlage. In naturna-
hen Anlagen sowie in Ruhebecken kann es zu Feinsedimentablagerungen kommen, die entfernt werden 
müssen, sofern dadurch der Aufstieg beeinträchtigt wird (Fischwerk/Aquarius) 
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Art der Kontrollen ς Fischabstiegshilfen 
Auch Abstiegshilfen sind regelmässig auf Beeinträchtigungen des baulichen Zustands, einen korrekten 
Betrieb, Verstopfungen mit Geschwemmsel sowie Sediment-/Kiesablagerungen zu untersuchen. Dabei 
kommt der Verletzungsgefahr für Fische ς im Gegensatz zu Aufstiegshilfen ς eine besondere Bedeu-
tung zu (Tab. 3): 

¶ Bereiche, die von absteigenden Fischen mit grosser Geschwindigkeit passiert werden, dürfen 
keine Stellen aufweisen, an denen sich Fische verletzen können (Verstopfungen mit Geschwemm-
sel, hervorstehende Schrauben, Bleche etc.). 

¶ Der Bereich des Bypassaustritts muss Geschwemmsel-frei und genügend tief (Auflandungen) sein, 
damit sich Fische beim Eintreffen ins Unterwasser nicht verletzen. 

Bypässe können allenfalls mit Deckeln versehen werden, um eine visuelle Kontrolle zu ermöglichen 
und allfällige Verklausungen besser entfernen zu können. 

 

  
 
Abb. 7: Abstehende Metallteile u. ä. können in schnell fliessenden Bypässen zu Verletzungen absteigender Fi-

sche führen, ebenso wie Geschwemmselansammlungen innerhalb oder unterhalb von Bypässen (Aqua-
rius/Økland et al. 2016) 

 

  
 
Abb. 8: Geschwemmselansammlungen im Bereich des Rechens sowie beim Bypasseinstieg erschweren oder 

verunmöglichen einen Fischabstieg (Hilaire & al. 2014) 
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Tab. 3: Protokollblatt für die Kontrolle einer Fischabstiegsanlage (Leitrechen-Bypasssystem). Die zu untersu-
chenden Parameter sind der jeweiligen Anlage anzupassen 

 

 
 
 
5.3 Technische Wirkungskontrolle 

Viele Parameter der technischen Wirkungskontrolle müssen von der Bauleitung resp. der ökologischen 
Baubegleitung bereits während der Realisierung laufend kontrolliert werden (z. B. Schlitzbreiten, Zu-
sammensetzung Sohlsubstrat, Kanalbreite, Höhe Einbauelemente).  
 
Trotz Planung von Fischwanderhilfen gemäss neustem technischem Kenntnisstand und ökologischer 
Baubegleitung können vor der Inbetriebnahme nicht alle offenen Fragen geklärt werden, was ein Risiko 
für die Funktionalität des Bauwerks darstellt. Deshalb muss nach Fertigstellung einer Anlage in jedem 
Fall eine hydraulisch-technische Wirkungskontrolle durchgeführt werden. 
 
Das Konzept der technischen Wirkungskontrolle muss alle wichtigen Angaben enthalten, damit die Be-
hörden Art, Umfang und Notwendigkeit der vorgesehenen Untersuchungen nachvollziehen können. 
Die Kontrolle selber ist Bestandteil des Bauvorhabens.  
 
Inhalte technischer Wirkungskontrollen: 

¶ Überprüfung der Dimensionierung aller relevanten Anlagenteile (alle Becken, Schlitzbreiten, Leit-
rechen, Tosbeckentiefe etc.) gemäss Plänen. Die Resultate dieser Kontrolle dienen als Grundlage 
für die Bauabnahme gemäss SIA-Norm 118. 

¶ Überprüfung der hydraulischen Parameter nach Fluten der Anlage (Fliessgeschwindigkeiten, mini-
male Wassertiefen, Leitströmung etc.). Grundsätzlich müssen Fischwanderhilfen im Abflussspekt-
rum zwischen Q30 und Q330 funktionsfähig sein. Dies bedeutet, dass die technische Wirkungskon-
trolle alle bei diesen Bedingungen auftretenden Situationen berücksichtigen muss. Da entspre-
chende Abflüsse in der kurzen Zeit bis zur Bauabnahme meist nicht auftreten, müssen diese Para-
meter während der ersten Betriebsphase überprüft werden.  

 
Die Resultate der technischen Wirkungskontrolle sind in einem Bericht darzustellen und bei den kan-
tonalen Behörden einzureichen. 
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Die technische Wirkungskontrolle findet somit nach Fertigstellen der Anlage und vor der biologischen 
Wirkungskontrolle statt. Eine biologische Wirkungskontrolle wird erst durchgeführt, wenn die techni-
sche Wirkungskontrolle aufzeigt, dass alle hydraulisch-technischen Parameter eingehalten werden. 
 
Bei Bauweisen, bei denen während des Betriebs mit Veränderungen gerechnet werden muss (z. B. 
naturnahe Raugerinne-Beckenpässe oder Blockrampen) sowie nach baulichen oder betrieblichen Ver-
änderungen obliegt es dem Kraftwerksbetreiber, die Funktionalität von Fischwanderanlagen weiterhin 
zu gewährleisten. Die Aufsichtspflicht liegt beim Kanton. 
 

  
 

Abb. 9: Durch Hochwässer kann es bei Rampen zum Verschieben/Abschwemmen von Blöcken kommen, was 
die Fischgängigkeit beeinträchtigen kann. Auch Blöcke naturnaher Aufstiegsanlagen können sich mit 
der Zeit verschieben (Aquarius) 

 

 

Ĕ 

 
 

Ĕ 

Ĕ 
 
 

Ĕ 

Ein Unterhaltskonzept sowie Konzepte für die technische und biologische Wirkungskontrolle 
müssen bereits bei der Planung der Anlage erarbeitet werden. Diese Konzepte werden über 
den Netzzuschlagsfonds finanziert. 

Es muss in jedem Fall eine technische Wirkungskontrolle durchgeführt werden.  

Allfällige Defizite müssen vor der biologischen Wirkungskontrolle behoben werden. Allenfalls 
ist aufgrund der Erfahrungen mit der technischen Wirkungskontrolle das Unterhaltskonzept 
anzupassen. 

Kommt es während des Betriebs einer Anlage zu Veränderungen, muss der Betreiber gewähr-
leisten, dass die Funktionalität der Fischwanderhilfen erhalten bleibt. Die diesbezügliche Auf-
sichtspflicht liegt beim Kanton. 
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Tab. 4: Parameter für die technische Wirkungskontrolle eines Schlitzpasses (zu untersuchende Parameter sind 
der jeweiligen Anlage anzupassen) 

 

 
 
Tab. 5: Parameter für die technische Wirkungskontrolle einer Abstiegsanlage (Leitrechen-Bypass-System) (zu 

untersuchende Parameter sind der jeweiligen Anlage anzupassen) 
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5.4 Konzept biologische Wirkungskontrolle 

Das Konzept muss alle wichtigen Angaben enthalten, damit die Behörden Art, Umfang und Notwen-
digkeit der vorgesehenen Untersuchungen nachvollziehen können. Folgende Themenbereiche müssen 
dargestellt werden: 

¶ Situation des zu untersuchenden Standorts bzgl. Fischmigration 

¶ Aktuelles/potenzielles Fischartenvorkommen 

¶ Kurzbeschreibung der vorgesehenen Fischwanderhilfe(n) 

¶ Festlegung der Sanierungsziele (Kap. 7) 

¶ Wahl der Erhebungsmethoden (Kap. 7.2) 

¶ Kurzbeschrieb der gewählten Methoden (Anhang, allenfalls Variantenanalyse) 

¶ Notwendige technische Einrichtungen 

¶ Periode / Dauer der Untersuchungen (Kap. 8 und 9) 

¶ Detaillierte Kostenschätzung 
 
 
6. NOTWENDIGKEIT VON BIOLOGISCHEN WIRKUNGSKONTROLLEN 

Grundsätzlich ist für jede sanierte Anlage eine technische und eine biologische Wirkungskontrolle 
durchzuführen. Eine technische Wirkungskontrolle ist immer vorzunehmen. In begründeten Fällen 
kann auf biologische Wirkungskontrollen verzichtet werden. Die Gründe für einen Verzicht müssen 
nachvollziehbar dargestellt und zusammen mit dem Finanzierungsgesuch eingereicht werden. Den Be-
hörden bleibt es vorbehalten, eine biologische Wirkungskontrolle zu verlangen. 
 
In folgenden Fällen kann allenfalls auf eine biologische Wirkungskontrolle verzichtet werden: 

¶ Bei einem Schlitzpass in einem reinen Forellengewässer oder in einem Gewässer mit einge-
schränktem Artenspektrum, der gemäss heutigem Stand der Technik (Hefti 2012, DWA 2014) ge-
baut worden ist, bei dem alle Parameter eingehalten werden und bei dem die gesamte Restwas-
sermenge über den Fischpass abgeleitet wird oder von einer guten Auffindbarkeit ausgegangen 
wird. 

¶ In kleinen, hoch gelegenen Gewässern ohne grosses ökologisches Potenzial (z. B. Fischbestand 
ausschliesslich auf Besatz beruhend, kleine Bestände) und mit reinem Bachforellenbestand, so-
fern überhaupt eine verhältnismässige Sanierungsmassnahme gefunden werden konnte12. 

¶ Bei Blockrampen müssen keine biologischen Wirkungskontrollen betreffend Fischabstieg durch-
geführt werden. 

¶ Wenn das Fischwanderhindernis zurückgebaut und der natürliche Gewässerzustand wiederher-
gestellt wurde. 

¶ Bei rein mechanischen Fischschutzmassnahmen (z. B. Ersatz eines Rechens mit einem Rechen ge-
ringerer Stabweite gemäss Vorgabe BAFU13, Optimierung der Fischabwanderung über das Wehr). 

¶ Beim Bau bzw. der Nachbesserung von Tosbecken. 
 
Im Rahmen des αMonitorings Big Pictureά ŘŜǎ .ǳƴŘŜǎ ǎƻƭƭŜƴ die Resultate ausgeführter Wirkungskon-
trollen zentral gesammelt und ausgewertet werden (Kap. 3). Dies wird wichtige Informationen für den 
Bau von Auf- und Abstiegsanlagen, aber auch für künftige Wirkungskontrollen liefern.  
 
Bei Pilotanlagen und Sonderfällen müssen in jedem Fall biologische Wirkungskontrollen durchgeführt 
werden. Dabei bedeuten: 

                                                           
12  Eine Sanierung ist nur verhältnismässig, wenn Massnahmen ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufwei-

sen. Dies wurde im Grundsatz bereits in der strategischen Planung geprüft (Hindernisse, für die eine Sanierung aufgrund 
zu hoher Kosten als unverhältnismässig beurteilt wurde, sollen keine Sanierungsverfügung erhalten). Ist die wesentliche 
Beeinträchtigung gegeben, besteht grundsätzlich Sanierungspflicht und eine Interessenabwägung findet nur hinsichtlich 
des Ausmasses der Massnahme statt. Auf eine Sanierung kann nur verzichtet werden, wenn keine verhältnismässige Mas-
snahme gefunden werden kann. 

13 Aktualisierte Checkliste Best Practice (in prep.) 
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¶ Pilotanlage: Eine Fischaufstiegs- oder Fischabstiegshilfe gilt als Pilotanlage, falls die erhaltenen 
Resultate von grossem Interesse für andere Anlagen sind (z. B. neuartige Anlage ohne Erfahrungs-
werte). Kanton und BAFU definieren, ob eine Anlage als Pilotanlage einzustufen ist.  

¶ Sonderfall: Aufgrund örtlicher Gegebenheiten wird es nicht immer möglich sein, dass alle Kenn-
werte einer Wanderhilfe dem neusten technischen Stand entsprechen. Wenn Zweifel bzgl. der 
Funktionalität eines solchen Bauwerkes vorhanden sind, ist die Anlage als Sonderfall einzustufen. 
 

Ĕ 
 
 

Ĕ 
 

Ĕ 

Grundsätzlich ist für jede sanierte Anlage eine technische und eine biologische Wirkungskon-
trolle durchzuführen. Entsprechende Konzepte müssen zusammen mit dem Finanzierungsge-
such beim Kanton eingereicht werden. 

In begründeten Fällen kann auf eine biologische Wirkungskontrolle verzichtet werden. Die 
Gründe dieses Verzichts müssen im Finanzierungsgesuch nachvollziehbar dargestellt werden. 

Die Vollzugsbehörden sind befugt, an jeder (sanierten) Fischauf- und Fischabstiegshilfe biologi-
sche Wirkungskontrollen zu verfügen. 

 
 

7. SANIERUNGSZIELE 

Im Rahmen der Planung biologischer Wirkungskontrollen müssen als Erstes die Sanierungsziele defi-
niert werden. Gemeint sind hiermit nicht die strategischen Ziele (z. B. Umsetzung der Massnahmen bei 
Wasserkraftwerken bis 2030 gemäss Art. 9 VBGF) oder der im Rahmen der kantonalen strategischen 
Planungen auf der Basis technischer Kriterien ermittelte Sanierungsbedarf. Es sind funktionale Ziele, 
die anhand biologischer Kriterien ermittelt werden. Sie geben vor, was wie untersucht werden soll. 
 
7.1 Funktionalität 

Eine Fischwanderhilfe muss einerseits eine effiziente Passage der Fische vor Ort (standortbezogene 
Ziele), andererseits einen nachhaltigen Populationsschutz (gewässersystembezogene Ziele) gewähr-
leisten. Selbsterhaltende Fischpopulationen sind auf die Erreichbarkeit der für alle Entwicklungssta-
dien notwendigen Habitate angewiesen. Ein gewässersystembezogener Ansatz muss daher artspezifi-
sche Erreichbarkeits- und Überlebensraten auf der Ebene der Flussgebiete definieren14. Demnach kon-
zentriert sich die Betrachtung auf die standortbezogene Funktionalität. Gewässersystembezogene As-
pekte sollen aber qualitativ in die Beurteilung miteinbezogen werden (Kap. 10). 
 
Die Funktionalität einer Fischwanderhilfe basiert auf dem Zusammenspiel verschiedener Parameter. 
Die Wissenschaft unterscheidet die drei Summenparameter Wirksamkeit (Effektivität), Leistungsfähig-
keit (Effizienz) und Selektivität (Bunt et al. 2012, Gough et al. 2012), die sich in mehrere Einzelparame-
ter aufschlüsseln lassen. Die Beurteilung der Wirksamkeit basiert auf der Häufigkeit der wandernden 
Fische über die verschiedenen Wanderkorridore (standortgerechte Auf- bzw. Abstiegszahl) und der 
Funktionalität der Wanderhilfe über ein breites Abflussspektrum. Für die Beurteilung der Leistungsfä-
higkeit werden die einzelnen Phasen der Fischpassage betrachtet: Auffindbarkeit der Wanderhilfe (At-
traktionseffizienz), Eintrittseffizienz am Einstieg in die Wanderhilfe, Passierbarkeit der Wanderhilfe 
(Passageeffizienz). Zusätzlich werden der Zeitbedarf für die gesamte Passage und beim Fischabstieg 
zudem die Verletzungsrate und die Mortalität berücksichtigt. Die Selektivität wird hinsichtlich der 
wandernden Arten, ökologischen Gilden und Längenklassen bewertet. 

                                                           
14 Die Quantifizierung solcher auf den Populationserhalt ausgerichteter Sanierungsziele wird aber in absehbarer Zeit nicht 

möglich sein. Es gibt derzeit zu viele Wissensdefizite hinsichtlich der quantitativen Entwicklung von Fischpopulationen, 
weil diese aufgrund der dynamischen Wechselwirkungen mit der Umwelt grossen Schwankungen unterworfen sind (Fo-
ǊǳƳ αCƛǎŎƘǎŎƘǳǘȊ ǳƴŘ CƛǎŎƘŀōǎǘƛŜƎά нлмпύΦ 
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Die erwähnten Einzelparameter verkörpern verschiedene Aspekte der Funktionalität. Sie werden im 
Folgenden als Sanierungsziele (Wirkungsziele) betrachtet (Tab. 6 und 7)15Φ 9ƛƴŜ CƛǎŎƘǿŀƴŘŜǊƘƛƭŦŜ αŦǳƴƪπ
ǘƛƻƴƛŜǊǘά ŘŜƳƴŀŎƘ Řŀnn, wenn alle relevanten Sanierungsziele erfüllt sind16.  

Tab. 6:  Fischaufstieg. Definition der Sanierungsziele und Angabe der Methoden, die für die Untersuchung der 
Zielerfüllung aktuell verfügbar sind (Vor- und Nachteile der Methoden vgl. Anhang 1) 

                                                           
15  Im Rahmen des Erkenntnis- und Erfahrungszuwachses kann sich die Definition der Sanierungsziele ändern. 
16  Für die Beurteilung der Funktionalität können neben der Erfüllung der standortbezogenen Sanierungsziele zusätz-

lich auch spezifische Standortfaktoren (z. B. Vorkommen wichtiger Quellpopulationen) miteinbezogen werden. Sie wer-
den im Rahmen der Bewertung berücksichtigt (Kap. 10). 

17 Von dieser Regel (Schwevers et al. 2005) kann in fachlich begründeten Fällen abgewichen werden (Seifert 2016): 
- kürzere Zeitfenster (z. B. Q50 bis Q300) in Gewässern mit natürlicherweise starken Abflussschwankungen (z. B. viele 

alpine Gewässer) 
- längere Zeitfenster (z. B. Q20 bis Q340) in Gewässern mit natürlicherweise sehr ausgeglichenem Abflussregime (z. B. 

Seeausflüsse, Grundwasser gespiesene Bäche) 
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AU1 Standortgerechte Auf-
stiegszahlen 

Häufigkeit der aufsteigen-
den Fische 

Absolute Aufstiegs-
zahlen 

        

AU2 Funktionalität der Auf-
stiegshilfe zwischen 
Q30 und Q330

17 

Abflussmenge im Unter-
wasser an Tagen mit Fisch-
wanderung 

Die Funktionalität 
muss in Zeiten mit 
sehr grosser bzw. 
sehr kleiner Was-
serführung nicht 
gewährleistet sein. 

        

AU3 Gute Auffindbarkeit 
der Aufstiegshilfe 

 

Attraktionseffizienz Relative Aufstiegs-
zahlen (Anteil der 
Fische, die den Ein-
stieg finden, in die 
Wanderhilfe ein-
schwimmen und 
diese passieren) 

        

AU4 Häufiges Einschwim-
men in die Aufstiegs-
hilfe 

Eintrittseffizienz         

AU5 Gute Passierbarkeit Passageeffizienz         

AU6 Geringe Aufenthalts-
dauer 

Zeitbedarf Für die gesamte 
Durchwanderung 
des Hindernisses 

        

AU7 Keine Artenselektivität Artenzusammensetzung Durchgängigkeit 
für alle vorkom-
menden Arten 

        

AU8 Keine Selektivität auf 
spezifische ökologi-
sche Gilden 

 Durchgängigkeit 
für sohlenorien-
tier-te und 
schwimmschwache 
Arten 

        

AU9 Keine Längenselektivi-
tät für grosse Fische 

Längenverteilung Durchgängigkeit 
für grosse Fische 

        

AU10 Keine Längenselektivi-
tät für kleine Fische 

 Durchgängigkeit 
für kleine Fische 

 1       
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1 Sofern feinmaschige Netzreusen eingesetzt werden. 

Tab. 7:  Fischabstieg. Definition der Sanierungsziele und Angabe der Methoden, die für die Untersuchung der 
Zielerfüllung aktuell verfügbar sind (Vor- und Nachteile der Methoden vgl. Anhang 1) 

 

 
7.2 Triage der Sanierungsziele und Wahl der Erhebungsmethode 

Grundsätzlich sind alle Sanierungsziele als zu erfüllende Kriterien zu betrachten. Untersuchungen zu 
sämtlichen Sanierungszielen sind im Allgemeinen aber nicht verhältnismässig. Je nach Standortsitua-
tion stehen andere Ziele im Fokus. Im Rahmen des Konzeptes zur Wirkungskontrolle werden deshalb 
die zu bearbeitenden Sanierungsziele aufgrund ihrer Relevanz, der Verfügbarkeit einer geeigneten Me-
thode und der Verhältnismässigkeit ausgewählt (Abb. 10). 
 

Nr. Sanierungsziel Untersuchungsparameter Erläuterung 

Z
ä

h
lb

e
c
k
e

n 

R
e

u
s
e 

N
e

tz
sy

s
te

m
e 

R
e

c
h
e

n
g

u
t 

V
id

e
o 

In
fr

a
ro

t 

S
o

n
a

r 

P
IT

-T
a
g

g
in

g 

T
e

le
m

e
tr

ie
 

M
a

rk
ie

ru
n

g-
W

ie
d

e
rf

a
n

g 

AB1 Keine Abwanderung via 
Rechen/Turbinen 

Häufigkeit der absteigen-
den Fische 

Absolute Ab-
stiegszahlen 

          

AB2 Abwanderung via Ab-
stiegshilfen 

           

AB3 Abwanderung via Wehr   Untersuchungen nur in seltenen Fällen durchführbar  

AB4 Gute Auffindbarkeit der 
Abstiegshilfe 

 

Attraktionseffizienz Relative Ab-
stiegszahlen 
(Anteil der Fi-
sche, die den 
Einstieg fin-
den, in die 
Wanderhilfe 
einschwimmen 
und diese pas-
sieren) 

          

AB5 Häufiges Einschwimmen 
in die Abstiegshilfe 

Eintrittseffizienz           

AB6 Gute Passierbarkeit  Passageeffizienz           

AB7 Geringe Aufenthalts-
dauer 

Zeitbedarf Für die ge-
samte Durch-
wanderung 
des Hindernis-
ses 

          

AB8 Gefahrlose Passierbar-
keit der Abstiegskorri-
dore 

Alle Wanderkorridore: 

ω Verletzungsrate 
ω (verzögerte) Mortalität 

Wanderkorri-
dore: Turbine, 
Abstiegsvor-
richtung, Wehr 

          

AB9 Keine Artenselektivität Artenzusammensetzung Durchgängig-
keit für alle 
vorkommen-
den Arten 

          

AB10 Keine Selektivität auf 
spezifische ökologische 
Gilden 

 Durchgängig-
keit für sohlen-
orientierte Ar-
ten 

          

AB11 Keine Längenselektivität 
für grosse Fische 

Längenverteilung Durchgängig-
keit für grosse 
Fische 

          

AB12 Keine Längenselektivität 
für kleine Fische 

 Durchgängig-
keit für kleine 
Fische 
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Bei dieser Triage wird als erstes für jedes Sanierungsziel plausibel begründet, weshalb es für die Funk-
tionalität relevant ist bzw. weshalb nicht. In einem zweiten Schritt wird für die relevanten Sanierungs-
ziele geprüft, mit welcher Methodik sie untersucht werden können (Tab. 6 und 7). Im Idealfall be-
stimmt dabei das Sanierungsziel die anzuwendende Methodik18. In der Praxis spielt aber auch die Ver-
fügbarkeit einer adäquaten Erhebungsmethodik eine Rolle. Das bedeutet, dass auch die technischen 
Möglichkeiten vor Ort die Wahl der Methodik mitbestimmen. Folglich muss die Anzahl relevanter Sa-
nierungsziele aus methodischen Gründen allenfalls auf eine kleinere Anzahl bearbeitbarer Sanierungs-
ziele reduziert werden. In einem letzten Schritt muss die Verhältnismässigkeit geklärt werden. Welche 
Methodik verhältnismässig ist und welche nicht, muss im Einzelfall geprüft werden. Generelle Aussa-
gen sind nicht möglich. Schliesslich verbleiben die zu bearbeitenden Sanierungsziele. 
 
Diese Triage ist ein komplexer Prozess, der meist mehrmals durchlaufen werden muss, bis die zu be-
arbeitenden Sanierungsziele bestimmt sind. Die Beantwortung des Fragenkatalogs in Tab. 8 kann als 
Hilfestellung dienen. In Ausnahmefällen werden keine Sanierungsziele geprüft, d. h. eine biologische 
Wirkungskontrolle entfällt komplett (Kap. 6). 

 

Abb. 10:  Triage der Sanierungsziele 

 
  

                                                           
18Vorhandene Zähleinrichtungen dürfen nur im Rahmen der Abwägungen zur Verhältnismässigkeit einen Einfluss auf die 

anzuwendende Methodik haben. 

 

Sanierungsziele 

(Tab. 6 und 7) 

zu bearbeitende 

Sanierungsziele 

Beurteilung Relevanz 

(Tab. 8) 

zielführende Methode 

(Tab. 6-8) 

Verhältnismässigkeit 

(Tab. 8) 
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Tab. 8:  Hilfestellungen hinsichtlich der Triage der Sanierungsziele 
  

Aspekt Fragen Beispiele 

Relevanz Welche Sanierungsziele sind für 
welchen Gewässertyp von Be-
deutung? 

In einem Forellengewässer ist die Selektivität auf spezifische 
Gilden nicht relevant. 

 Welche Sanierungsziele sind bei 
einer optimalen technischen 
Ausgestaltung von Bedeutung? 

Die abwandernden Fische werden mittels eines Feinrechens 
über ein Wehr mit ausreichend tiefem Tosbecken geführt. Das 
{ŀƴƛŜǊǳƴƎǎȊƛŜƭ αIƻƘŜ tŀǎǎƛŜǊōŀǊƪŜƛǘά ƛǎǘ ŦƻƭƎƭƛŎƘ ƴƛŎƘǘ ǊŜƭŜǾŀƴǘΦ 

 Weist der Wanderkorridor im 
Hinblick auf den Stand der Tech-
nik Einschränkungen auf? 

¶ Die Auffindbarkeit könnte aufgrund der Lage des Einstiegs 
eingeschränkt sein. 

¶ Bei der Passage der Abstiegshilfe könnte die Verletzungs-
rate aufgrund der Krümmung des Bypasses erhöht sein. 

 Stehen koordinierte Untersu-
chungen über mehrere Anlagen 
zur Diskussion? 

Das Arbeiten mit markierten Fischen (insbesondere PIT-Tag-
ging) soll geprüft werden. 

Verfügbarkeit Methodik Sind die adäquaten Methoden 
zur Untersuchung des Sanie-
rungsziels anwendbar? 

¶ Der Einsatz einer Kastenreuse ist wegen hohem Lauban-
fall im Herbst, einer geringen Fängigkeit von Kleinfischen  
oder einem hohen Verletzungsrisiko nicht geeignet. 

¶ Der Bau einer Zählkammer ist aus Platzgründen nicht 
möglich. 

¶ Der Einsatz einer Reuse oder Zählkammer ist mangels lo-
kalem Personal mit Artenkenntnis nicht möglich. 

¶ Aus der Zählkammer können Fische problemlos entwei-
chen. 

¶ Das Setzen einer Reuse oder der Bau eines Videokanals 
sind in einem hydraulisch komplexen Fischpass nicht mög-
lich. 

¶ Videosysteme sind in Gewässern mit häufigen bzw. lang-
anhaltenden Trübungen nicht sinnvoll. 

¶ Das grosse Aufkommen von Klein- und Jungfischen limi-
tiert den Einsatz einer Infrarotanlage. 

¶ Es können nicht genügend Fische verschiedener Arten 
und Grössenklassen mit verhältnismässigem Aufwand ge-
fangen werden. Auf Markierungsmethoden muss daher 
verzichtet werden. 

¶ Gerätschaften, die Strom benötigen, sind bei nicht elektri-
fizierten, abgelegenen Anlagen evtl. nicht einsetzbar. 

¶ Das Anbringen eines Hamens bzw. Fangkorbes am Ende 
des Abstiegskorridors ist aus technischen Gründen nicht 
möglich. 

Verhältnismässigkeit Sind die notwendigen Erhebun-
gen zur Untersuchung des Sa-
nierungsziels verhältnismässig? 

¶ Wenn die gesamte Restwasserdotierung über die Auf-
stiegshilfe erfolgt, sind Untersuchungen zur Auffindbar-
keit unverhältnismässig ς sofern ein Wehrüberlauf nur 
selten auftritt. 

¶ In Forellengewässern sind bei technischen Wanderhilfen 
Untersuchungen zur Passierbarkeit unverhältnismässig, 
sofern ausreichend hohe Aufstiegszahlen und das Fehlen 
einer Selektivität ausreichend belegt sind. 

¶ In Forellengewässern sind Untersuchungen zu den Auf-
stiegszahlen unverhältnismässig, sofern die Auffindbarkeit 
und Passierbarkeit ausreichend belegt sind. 
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8. BIOLOGISCHE WIRKUNGSKONTROLLE FISCHAUFSTIEG 

8.1 Untersuchungszeitraum 

Werden an benachbarten Anlagen biologische Wirkungskontrollen durchgeführt, sollen diese mög-
lichst koordiniert und mit analogen Methoden erfolgen (Interpretier- und Vergleichbarkeit Resultate). 
Die Koordination ist Aufgabe der Kantone.  
 
Aufstiegskontrollen müssen die Zeit der höchsten Wanderaktivität abdecken. Diese ist einerseits vom 
vorkommenden Artenspektrum abgängig, andererseits auch von verschiedenen anderen Parametern 
wie Abfluss, Temperatur, Höhenlage, Besonderheiten des Standorts etc. Zudem können die Aktivitäts-
zeiten von Jahr zu Jahr ändern. Sie stehen einerseits im Zusammenhang mit Laichwanderungen, ande-
rerseits sind aber auch jahreszeitlich differenzierte Aufstiegsaktivitäten bekannt, die unabhängig von 
der Reproduktionsphase sind. Es ist somit nicht möglich, allgemein gültige Standards aufzuführen. Der 
genaue Beginn der Untersuchungen muss zusammen mit Ortskennern (z. B. Fischereiaufsehern) fest-
gelegt werden; eine Hilfestellung geben Abb. 11 und Tab. 9.  
 
8.2 Untersuchungsdauer 

Es müssen genügend Daten vorhanden sein, damit die Frage der Funktionsfähigkeit einer Fischauf-
stiegshilfe beantwortet werden kann. Länger dauernde Untersuchungen sind kurzfristigen Ereignissen 
(wie Hochwasser, Hitzeperioden) oder von Jahr zu Jahr wechselnden Aufstiegszeiten deutlich weniger 
ausgeliefert und ermöglichen robustere Aussagen zur Funktionsfähigkeit einer Anlage. Viele bisherige 
Untersuchungen zeigen, dass sich Fischwanderbewegungen in Abhängigkeit von externen Bedingun-
gen innerhalb von kurzer Zeit, bzw. von Tag zu Tag, um mehrere Grössenordnungen verändern können. 
 
8.2.1 Kontrolle mittels Zählbecken, Reuse 
Zählungen mittels Zählbecken oder Reusen sind im Allgemeinen zeit- und personalintensiv; es ist somit 
ein möglichst effektives Aufwand/Nutzen - Verhältnis anzustreben. Biologische Wirkungskontrollen 
werden vor den erwarteten maximalen Aufstiegsaktivitäten gestartet und mindestens während der in 
Abb. 11 definierten Dauer durchgeführt. Kontrollen mittels Reusen oder Zählbecken sind während der 
gesamten Kontrolldauer nach Möglichkeit täglich vorzunehmen. 
 
8.2.2 Kontrolle mittels anderer Methoden 
Wird mit anderen Methoden gearbeitet, ist eine deutlich längere Untersuchungsperiode möglich, da 
die Dauer der Untersuchung nicht den kostentreibenden Faktor darstellt. Die Dauer hängt von der zu 
beantwortenden Fragestellung ab. Fang-/Wiederfang-Versuche finden an definierten Zeitpunkten 
statt (meist 2-3 Abfischungskampagnen). 
 
Bei Pilotanlagen können in Absprache mit den Vollzugsbehörden weitergehende Untersuchungen 
durchgeführt werden, sofern sie zu einem Erkenntnisgewinn für andere Anlagen führen. 
 
 

Biologische Wirkungskontrollen Fischaufstieg: 

Ĕ 
 

Ĕ 
 

Ĕ 
 

In einem ersten Schritt muss abgeklärt werden, welche Fragestellungen aufgrund der Sanie-
rungsziele mit der biologischen Wirkungskontrolle beantwortet werden müssen. 

Anhand der Tab. 6 und 7 wird entschieden, welche Methoden sich für die Untersuchung am 
besten eignen. 

Der Untersuchungszeitraum hängt von der zu untersuchenden Fragestellung, insbesondere 
aber vom Fischartenspektrum ab; die Untersuchungen müssen die Zeiten der grössten Aktivität 
der Aufwanderung abdecken. 
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Abb. 11:  Entscheidungshilfe für das Festlegen von Untersuchungszeitraum und -dauer für Fischaufstiegskontrol-
len (Minimaluntersuchungen) 
1  In Bachforellengewässern kann es Sinn machen, die Aufstiegskontrollen im Herbst durch Aufstiegs-

untersuchungen nach Hochwasserereignissen zu ergänzen (Kompensationswanderungen) und wäh-
rend der Wirkungskontrollen ein Befischungs- und Besatzstopp anzuordnen 

2 Bei grossem Forellenbestand sollten solche Untersuchungen bis Ende Januar durchgeführt werden 
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Tab. 9:  Orientierende Angaben über Hauptaufstiegszeiten einiger Fischarten (DWA 2010, nach verschiedenen 
Autoren [nicht mit aktuellen Daten überprüft; die Angaben stellen grobe Richtwerte dar], Angaben zu 
Forellen: Dönni & al. 2016) 

 

 Monat 

 J F M A M J J A S O N D 

Fischart             

Aal (Steigaal)             

Alet             

Alosa             

Äsche             

Bach / Seeforellen             

Bachneunauge             

Barbe             

Bartgrundel             

Bitterling             

Blicke             

Brachsmen             

Elritze             

Flussbarsch             

Flussneunauge             

Groppe             

Gründling             

Hasel             

Hecht             

Karausche             

Kaulbarsch             

Lachs             

Meerforelle             

Meerneunauge             

Moderlieschen             

Nase             

Pigo             

Rapfen             

Rotauge             

Rotfeder             

Stichling             

Trüsche             

Wels             

Zander             
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9. BIOLOGISCHE WIRKUNGSKONTROLLE FISCHABSTIEG 

Im Vergleich zum Fischaufstieg wurden bisher verhältnismässig wenige Untersuchungen zum Fisch-
schutz und Fischabstieg durchgeführt; entsprechend gross sind die diesbezüglichen Wissenslücken. 
Nachfolgend werden Empfehlungen gemäss heutigem Wissensstand aufgeführt. Sie werden in späte-
ren Publikationen (u.a. Aktualisierung Checkliste Best Practice) laufend verfeinert und aktualisiert wer-
den. 
 
9.1 Untersuchungszeitraum 

9.1.1 Biologische Grundlagen 

Grundsätzlich müssen auch die biologischen Wirkungskontrollen bzgl. des Fischabstiegs zu Zeiten 
grösster Abwanderaktivität stattfinden. Diese stehen einerseits im Zusammenhang mit Laichwande-
rungen, andererseits sind aber auch jahreszeitlich differenzierte Abwanderungsaktivitäten bekannt, 
die unabhängig von der Reproduktionsphase sind; Abwanderung kann auch in den Wintermonaten 
stattfinden. Während insbesondere für katadrome und anadrome Arten verschiedene Erkenntnisse 
vorliegen, bestehen über die jahreszeitliche Rhythmik der Abwanderung unserer einheimischen 
potamodromen Fischarten grosse Wissenslücken.  
 
Neben vom Lebenszyklus beeinflussten Verhaltensweisen ist der Fischabstieg von verschiedenen an-
deren Faktoren abhängig (Ebel 2016): 

¶ Jahreszeitliche Rhythmik: Jahreszeitliche Änderungen von Tageslänge und Wassertemperatur 
sind - unabhängig von der Reproduktionsphase - bedeutsame Zeitgeber für die Steuerung der Ak-
tivität von Fischen. 

¶ Tageszeitliche Rhythmik: Bei den meisten Abstiegsuntersuchungen wurde eine verstärkte Ab-
stiegsaktivität bei Dunkelheit und in den Dämmerungsstunden beobachtet. 

¶ Lunare Rhythmik: Die Abwanderung einzelner Arten wird u.a. durch die Mondphasen gesteuert 
(Beispiel: Aal). Allgemein wurde bei Neumond eine gesteigerte Abstiegsaktivität verzeichnet, da 
bei solchen Verhältnissen die Prädationsgefahr geringer ist. 

¶ Abfluss: Bei zunehmenden Abflüssen kann eine verstärkte Abstiegsaktivität auftreten. 

¶ Wassertemperatur: Bedeutsamer Zeitgeber für die Synchronisation der Abwanderung. 

¶ Trübung: Zunehmende Wassertrübung ist oft mit erhöhter Abwanderung sowie einer vermehrten 
Abwanderung tagsüber verbunden (geringere Gefahr der Prädation). 

 
Gemäss Ebel 2016 ist für potamodrome Arten, die im Frühjahr und Sommer laichen, in den Monaten 
März bis Dezember mit einer erhöhten Abwanderung resp. Drift zu rechnen, während Salmoniden ver-
mehrt auch im Winter abwandern (Tab. 10).  
 

9.1.2 Empfehlungen 

Anhaltspunkte für den Zeitraum von Abstiegsuntersuchungen gibt Abb. 12, wobei die genauen Zeit-
fenster in Absprache mit den lokalen Fachbehörden zu definieren sind (lokale Unterschiede bzgl. Laich-
zeit, Berücksichtigung Kenntnisse bzgl. Abwanderungstendenzen). Geeignete Untersuchungsperioden 
können auch anhand von stichprobenartigen Erhebungen bestimmt werden (z. B. Hamenuntersuchun-
gen während 2-3 Stunden, die abgebrochen werden, wenn keine oder nur wenige Fische abgestiegen 
sind resp. fortgeführt werden, wenn viele absteigende Fische ermittelt werden). Da der Fischabstieg 
in den Dämmerungs- und ersten Nachstunden oft besonders hoch ist, kann es auch Sinn machen, Ab-
stiegsversuche auf diese Tageszeit zu beschränken (Schmalz 2002; Zaugg & Mendez in prep.). 
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Abb. 12: Entscheidungshilfe zum Festlegen des Untersuchungszeitraums für Fischabstiegskontrollen  

1  nach Möglichkeit Kontrollen zuerst nach der Laichzeit der Forelle und dann im Folgejahr im Frühling 
durchführen, da damit ein ganzer Lebenszyklus der Forelle erfasst werden kann 

 
 

Tab. 10:  Orientierende Angaben über Hauptabstiegszeiten einiger Fischarten (DWA 2010, nach verschiedenen 
Autoren [nicht mit aktuellen Daten überprüft; die Angaben stellen grobe Richtwerte dar], Angaben zu 
Forellen: Dönni & al. 2016) 

 Monat 

 J F M A M J J A S O N D 

Fischart             

Aal (Blankaal)             

Barbe             

Bartgrundel             

Blicke             

Brachsmen             

Flussbarsch             

Forelle             

Gründling             

Hasel             

Hecht             

Kaulbarsch             

Lachs (Smolts)             

Laube             

Meerneunauge             

Nase             

Rapfen             

Rotauge             

Schleie             

Wels             

Zander             

 
  

    Potenzieller Fischbestand      

        

Nur Bachforellen  
Bachforellen mit 

wenigen Begleitarten 
 

Gemischter 
Fischbestand 

 

Pilotanlagen, SonderŦŅƭle, 
Vorkommen Lachs, Seeforelle,  

grosse FliessgŜǿŅsser 
(Qm > 20 m3/s) 

        

Wirkungskontrollen im 
Herbst/Winter (nach 
Laichzeit) & FǊǸƘƭing 

(je 2 Monate)1 

 

Wirkungskontrollen im  
Herbst/Winter (nach 
Laichzeit Forelle) & 

FǊǸƘƭing  
(je 2 Monate)1 

 

Wirkungskontrollen im 
FǊǸƘƭing/Sommer/  

Herbst (6 Monate) & 
bei grossem Forellen-

bestand zuǎŅtzlich 
nach Laichzeit 

 
Wirkungskontrollen ganzjŅhrig 

oder der Fragestellung 
angepasste ZeitrŅume 
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9.2 Untersuchungsdauer 

9.2.1 Manuelle Kontrollmethoden 
Im Gegensatz zu Fischaufstiegskontrollen ist es bei der Anwendung manueller Kontrollmethoden nicht 
möglich, während längerer Zeit Abstiegskontrollen durchzuführen, da diese sehr zeitintensiv sein kön-
nen (Beispiel Kraftwerk Stroppel der Axpo Kleinwasserkraft AG: Hamen musste alle 30 Minuten geleert 
werden, um methodenbedingte Fischschäden zu vermeiden).  
 
Es wird deshalb an dieser Stelle keine Entscheidungshilfe zur Auswahl der Untersuchungsdauer aufge-
führt, da dies stark von der gewählten Untersuchungsmethode sowie von den Bedingungen bei der zu 
untersuchenden Anlage abhängig ist.  
 
Grundsätzlich sind innerhalb der in Abb. 12 aufgeführten Untersuchungsspanne mehrere Untersu-
chungen durchzuführen. Entweder erfolgen diese Abklärungen an mehreren aufeinanderfolgenden 
Tagen, oder aber an einzelnen Tagen, jeweils verteilt auf die gesamte Untersuchungsperiode. Es kann 
auch sinnvoll sein, diese Untersuchungen durch Stichproben an Tagen mit spezifischen äusseren Be-
dingungen zu ergänzen. Da Abstiegsuntersuchungen sehr aufwendig sein können, ist die Verhältnis-
mässigkeit zu berücksichtigen. 
 
Aktuell sind keine Auswertungstools für Fischabstiegskontrollen vorhanden; die Interpretation von Ab-
stiegsdaten ist schwierig und hängt entscheidend von der Beurteilung des Fachexperten ab. Es kann 
deshalb auch nicht definiert werden, wie viele Daten vorhanden sein müssen, um eine ausreichende 
Funktionsfähigkeit nachzuweisen. Folgendes Vorgehen wird empfohlen: 

¶ Verletzte/tote Fische: Die Untersuchungen werden vom Projektleiter sofort abgebrochen, wenn 
viele verletzte/tote Fische festgestellt werden. In einem nächsten Schritt muss überprüft werden, 
ob dies aufgrund der Versuchsanordnung oder durch die Anlage (z. B. durch Anpressen der Fische 
an Feinrechen oder Verletzungen im Bypass) zustande kommt. Weitere Abstiegsuntersuchungen 
dürfen erst vorgenommen werden, wenn das Problem gelöst ist (Änderung Kontrollvorrichtung 
resp. Umbau Schutz- oder Abstiegsanlage). 

¶ Funktionalität nach aktuellem Stand des Wissens nachgewiesen: Es sind keine zusätzlichen Un-
tersuchungen notwendig, sobald die Funktionalität des untersuchten Bauwerks nachgewiesen ist. 
Kriterien: 
ü Abstieg von Fischen nachgewiesen, ohne dass im Oberwasser Fischansammlungen (suchende 

Fische) zu beobachten sind  
ü Keine/wenig verletzte Fische 
ü Abstieg eines Grossteils der im Gewässer vorkommenden Arten 
ü Abstieg aller im Gewässer regelmässig vorkommenden ökologischen Gilden 
ü Abstieg aller im Gewässer regelmässig vorkommenden Grössenklassen 
ü Genügende Schutzfunktion gegeben resp. geringe Mortalitätswahrscheinlichkeit beim Turbi-

nendurchgang (auch indirekter Nachweis über verletzungsfreien Abstieg möglich), sofern Ver-
änderungen der Turbine Bestandteil der ausgeführten Massnahmen waren. 

¶ Funktionalität Anlage nicht gegeben: Die Untersuchungen werden abgebrochen, sobald sich 
zeigt, dass die gesamte Anlage/gewisse Bereiche nicht funktionell sind (z. B. kaum abgestiegene 
Fische ermittelt bei gleichzeitigem, regelmässigem Vorhandensein von Fischansammlungen vor 
dem Leit-/Feinrechen).  

¶ Pilotanlage: Bei Pilotanlagen können in Absprache mit den Vollzugsbehörden weitergehende Un-
tersuchungen durchgeführt werden, sofern sie zu einem Erkenntnisgewinn für andere Anlagen 
führen. 
 

9.2.2 Andere Methoden 
Untersuchungen mittels Video, PIT-Tagging, Didson etc. werden so lange ausgeführt, bis die notwen-
digen Nachweise erbracht sind, was von der jeweiligen Fragestellung abhängt. 
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Biologische Wirkungskontrollen Fischschutz/Fischabstieg: 

Ĕ 
 
 

Ĕ 

 
 
Ĕ 

In einem ersten Schritt muss abgeklärt werden, welche Fragestellungen aufgrund der Sanie-
rungsziele mit der biologischen Wirkungskontrolle beantwortet werden müssen. Anhand der 
Tab. 6 und 7 wird entschieden, welche Methoden sich für die Untersuchung am besten eignen. 

Der Untersuchungszeitraum hängt von der zu untersuchenden Fragestellung, insbesondere 
aber vom potenziellen Fischartenspektrum ab; die Untersuchungen müssen die Zeiten gröss-
ter Abwanderaktivität abdecken. 

Die genaue Dauer der Untersuchungen ist von den Methoden und von der Fragestellung ab-
hängig; Hilfestellung bietet Kap. 9.2. 

 
 

10. BEWERTUNG 

10.1 Grundsätzliches 

Jede biologische Wirkungskontrolle schliesst eine Bewertung der Ergebnisse anhand von Bewertungs-
kriterien ein, die sich aus den Sanierungszielen (Kap. 7) ableiten. Die Bewertung wird den bearbeiten-
den Fachpersonen überlassen, da ein Bewertungssystem erst zu einem späteren Zeitpunkt auf der Ba-
sis standardisierter Wirkungskontrollen erarbeitet wird. Folgende Grundsätze sind dabei zu beachten: 

¶ Die Sanierungsziele müssen über die gesamte Anlage gesehen erfüllt werden, nicht für jeden ein-
zelnen Wanderkorridor. 

¶ Eine 100 %ige Zielerfüllung ist im Allgemeinen nicht für alle Sanierungsziele möglich. Sie darf aber 
nicht wesentlich davon abweichen (Kap. 2). 

¶ Werden Defizite festƎŜǎǘŜƭƭǘ ǳƴŘ ŘƛŜǎŜ ƴƛŎƘǘ ŀƭǎ αǿŜǎŜƴǘƭƛŎƘά ŜƛƴƎŜǎǘǳŦǘΣ Ƴǳǎǎ ŘƛŜǎ ōŜƎǊǸƴŘŜǘ ǿŜǊπ
den. 

¶ Innerhalb eines Sanierungsziels können unterschiedliche Zielerfüllungen gefordert werden. Bei-
spiel: Passageeffizienz für 90 % der vorkommenden Arten, aber für 100 % der häufigen Arten. 

¶ Für die Priorisierung der zu sanierenden Anlagen gab das BAFU eine Reihe biologischer Merkmale 
vor, die als biologisch bedeutende Standortfaktoren angesehen werden können: 
o Grosses ökologische Potenzial des Gewässers (Art. 33a GSchV) 
o Erschliessung bedeutender Lebensräume (Laichhabitate, Mündungsgebiete) 
o Grosse Anzahl vorkommender Fischarten 
o Vorkommen gefährdeter Arten 
o Vorkommen von Mittel- und Langdistanzwanderarten 
o Vorkommen wichtiger Quellpopulationen 
Für solche Anlagen gelten erhöhte Anforderungen an die Zielerfüllung. 

¶ Die Ergebnisse einer biologischen Wirkungskontrolle sind multifaktoriell zu interpretieren. Das 
bedeutet, dass immer auch andere Faktoren als die Funktionalität der Fischwanderhilfe zu beach-
ten sind (Abflussbedingungen, Wehrbetrieb, Jahresgang/Dynamik der Wassertemperatur, Besatz-
tätigkeit etc.). 

 
Die biologische Wirkungskontrolle und die Bewertung der Ergebnisse beziehen sich auf standortbezo-
gene Sanierungsziele (Kap. 7). Gewässersystembezogene Aspekte werden nicht berücksichtigt, sollen 
aber qualitativ in die Beurteilung miteinbezogen und im Sinne des Vorsorgeprinzips bei der Bewertung 
berücksichtigt werden. Hierfür können die folgenden Überlegungen hilfreich sein: 

¶ Bestandesgrösse: Bei kleinen Restpopulationen kann die Vernetzung von grosser Bedeutung sein. 
Hinsichtlich der Aufwärtswanderung ist der Fischbestand im Unterwasser, hinsichtlich der Ab-
wärtswanderung derjenige im Oberwasser relevant. 
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¶ Zielhabitate: Die Trennwirkung eines Hindernisses ist besonders gross, wenn die Erreichbarkeit 
von Habitaten eingeschränkt ist, die für die Population wichtig sind. 

¶ Limitierende Habitate: Habitate, deren Vorkommen limitiert ist, haben eine grössere Bedeutung 
für die Bestandesgrösse. Deren Erreichbarkeit ist entsprechend wichtig. 

¶ Additiver Effekt: Für den Populationserhalt ist die kumulative Wirkung aller sich innerhalb des 
Migrationsgewässers befindlichen Hindernisse entscheidend. Bei Lang- und Mitteldistanzwander-
arten ist ein entsprechend grosses Flussgebiet zu beachten. 

 
10.2 Bewertungsmethoden 

10.2.1 Fischaufstieg 
Als erste Hilfestellung zur Bewertung der Funktionalität der Fischwanderhilfe anhand einer biologi-
schen Wirkungskontrolle werden im Folgenden in der Praxis angewandte Methoden aus dem deutsch-
sprachigen Raum19 vorgestellt. Die dort verwendeten Bewertungskriterien bauen alle auf den in Tab. 
6 definierten Funktionskriterien auf. Die vier Methoden bewerten die Ergebnisse von Untersuchungen 
mit Reusen, teilweise auch mit Zählkammern. 
 
Die Methoden nach Woschitz et al. 200320 und Ebel et al. 2006 verlangen eine quantitative oder zu-
mindest repräsentative Befischung im Unterwasser und sind daher nur für watbare Gewässer anwend-
bar. Die Methode nach Guthruf & Dönni 2014 basiert auf einem Quervergleich bei koordinierten Zäh-
lungen an grossen Fliessgewässern mit mehreren Kraftwerksanlagen. Schwevers et al. 2005 liefern kein 
eigentliches methodisches Vorgehen. Vielmehr listen sie verschiedene Randbedingungen hinsichtlich 
der Bewertung sowie Bewertungsklassen für einen Teil der Kriterien auf. 
 
Bei den verwendeten Bewertungskriterien beschränken sich Woschitz et al. 2003 auf häufige Arten. 
Ebel et al. 2006 beschränken sich zusätzlich auf adulte Fische während der Laichzeit, weil nur diese mit 
ŜƛƴŜǊ ƎŜǿƛǎǎŜƴ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘ ŀƭǎ αǿŀƴŘŜǊǿƛƭƭƛƎά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴǘŜƴΦ {ŎƘǿŜǾŜǊǎ Ŝǘ ŀƭΦ нллр ǳƴŘ 
Guthruf & Dönni 2014 berücksichtigen hingegen alle Arten bei der Bewertung. 
 
Alle Autoren messen die Zielerfüllung der Bewertungskriterien mit einer 5-stufigen Skala entsprechend 
den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie der EU. Die Aggregation der Bewertungskriterien zu einer 
Gesamtbewertung wird unterschiedlich gehandhabt. Woschitz et al. 2003 und Ebel et al. 2006 berech-
nen den arithmetischen Mittelwert, wobei die resultierende Gesamtbewertung maximal 1 Klasse hö-
her sein darf, als die schlechteste Einzelbewertung. Schwevers et al. 2005 orientieren sich am pessi-
malen Bewertungskriterium. Guthruf & Dönni 2014 summieren die Einzelbewertungen auf und ver-
gleichen diesen Summenwert zwischen den einzelnen Aufstiegsanlagen bzw. zwischen den Staustufen. 
Auf eine Gesamtbewertung der Anlagen oder Staustufen im Sinne von 5 Klassen oder Farbgebung wird 
verzichtet. Eine Gewichtung der Bewertungskriterien ist bei keiner Methodik vorgesehen, bzw. wird 
dem Ermessen der die Wirkungskontrolle bearbeitenden Fachperson überlassen. 
 
Bewertungssysteme für andere Datenerhebungen als mit Reusen sind uns nicht bekannt. Hinsichtlich 
des Einsatzes von Zählkammern sind die erwähnten Methoden adaptierbar21. Für den Einsatz anderer 
Methoden muss man sich auf Quervergleiche in der Literatur abstützen. Zu einem späteren Zeitpunkt 
sollen zumindest Leitplanken für deren Bewertung formuliert werden. 
 
 

  

                                                           
19 Eigentliche Bewertungsmethoden aus dem englisch- oder französischsprachigen Raum sind uns nicht bekannt. 
20 Das Vorgehen wird derzeit überarbeitet. 
21 Z. B. Berücksichtigung der fehlenden Selektivität der Maschenweite der Reuse. 
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Tab. 11:  Bewertungsansätze für den Fischaufstieg und die dabei verwendeten Bewertungskriterien. Kriterien, 
die Sanierungszielen gemäss Tab. 6 entsprechen, wurden mit der zugehörigen Nummer bezeichnet 

 

 Autor Bewertungskriterium Nr. 

Woschitz et al. 2003 Anteil der aufsteigenden Mitteldistanzwanderer am Bestand 
aufstiegswilliger Mitteldistanzwanderer im Unterwasser 

ς 

 
Anteil der aufsteigenden Kurzdistanzwanderer am Bestand auf-
stiegswilliger Kurzdistanzwanderer im Unterwasser 

ς 

 
Artenselektivität AU7 

 
Längenselektivität auf Entwicklungsstadien AU9/AU10 

Schwevers et al. 2005 Anzahl aufsteigende Fische AU1 

 Artenselektivität AU7 

 Längenselektivität für grosse Fische AU9 

 Längenselektivität für kleine Fische AU10 

Ebel et al. 2006 Anzahl aufsteigende Fische AU1 

 Anteil der aufsteigenden Langdistanzwanderer am Bestand auf-
stiegswilliger Langdistanzwanderer im Unterwasser 

ς 

 Ansammlung aufstiegswilliger Fische im Unterwasser ς 

 Artenselektivität AU7 

 Längenselektivität auf grosse Fische AU9 

 Längenselektivität auf kleine Fische AU10 

Guthruf & Dönni 2014 Anzahl aufsteigende Fische AU1 

 Anzahl Tage mit Fischaufstieg ±AU2 

 Artenselektivität AU7 

 Längenselektivität auf grosse Fische AU9 

 Längenselektivität auf kleine Fische AU10 

 
 
10.2.2 Fischabstieg 
Etablierte Bewertungsmethoden zum Fischabstieg gibt es ŘŜǊȊŜƛǘ ƴƛŎƘǘΦ 5ŀǎ CƻǊǳƳ αCƛǎŎƘǎŎƘǳǘȊ ǳƴŘ 
CƛǎŎƘŀōǎǘƛŜƎά нлмр Ƙŀǘ ŀōŜǊ мф YǊƛǘŜǊƛŜƴ ȊǳǊ !ǳǎǿŜǊǘǳƴƎ ōƛƻƭƻƎƛǎŎƘŜǊ !ōǎǘƛŜƎǎǳƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎŜƴ ǾƻǊƎŜπ
schlagen, ohne jedoch Bewertungsklassen zu liefern22. Aufgrund der Komplexität der Fischabwande-
rung über mehrere Wanderkorridore hinweg und fehlender belastbarer Daten wird empfohlen, ver-
bale qualitative Funktionsaussagen unter Berücksichtigung der einzelnen Untersuchungsaspekte zu er-
stellen. Mit zunehmender Erfahrung wird man aber über Analogieschlüsse mit vergleichbaren Unter-
suchungen die eigenen Funktionsaussagen untermauern können. 
 

 

 

 

 

                                                           
22 Die Empfehlungen des Forums werden derzeit von der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 

Abfall) überarbeitet. 
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10.3 Erhebungen 

Die Erhebungen zur biologischen Wirkungskontrolle sollen möglichst standardisiert erfolgen. Da das 
Bewertungssystem derzeit nicht bekannt ist, müssen die Vorgaben für diesen Standard entsprechend 
weit gefasst werden. Im Minimum sind die Angaben gemäss Tab. 12 zu erheben. 

 
  
Tab. 12:  Im Rahmen einer biologischen Wirkungskontrolle zu erfassende Angaben 

 
 
11. BERICHT 

Für jede Wirkungskontrolle ist ein Bericht zu verfassen. Er soll zumindest folgende Angaben enthalten: 

¶ Kurzbeschrieb der Anlage (Hindernis und Wanderhilfe) 

¶ Durchgeführte Unterhaltsarbeiten 

¶ Detailliertes Vorgehen technische und biologische Wirkungskontrolle 

¶ Nachvollziehbare Darstellung der Ergebnisse 

¶ Wirkung externer Einflussfaktoren (Abfluss, Wassertemperatur, Wehrstellung, Turbinenbetrieb 
etc.) 

¶ Bewertung 

Standort Ortsbezeichnung/Kanton 

Name der Kraftwerksanlage 

Gewässername 

Fischökologie Fischregion 

Potenzielles Artenspektrum 

Räumliche Anordnung der Wanderkorridore (Skizze) 

Kraftwerksanlage Hindernistyp (Wehr, Rampe etc.) 

Betriebsweise Wehr/Turbine 
Minimale/maximale Fallhöhe 
Ausbauwassermenge 
Minimaler/ maximaler Betriebsabfluss Turbine 

Restwasserdotierung 

Wanderhilfe Konstruktionstyp 

Lage/Linienführung 
Länge (Beckenzahl) 
Dimensionierung Fangkammer/-korb (Lift, Schleuse, Schnecke) 
Betriebsabfluss 
Zusatzdotierung 
Betriebsdauer (Dauerbetrieb/Intervalle) 
Wartungsintensität/-defizite 

Daten technische Wirkungskontrolle 

Erhebung Datum 

Zeit 
Mondphase (v.a. hinsichtlich des Aalabstiegs) 
Abfluss/Abflussänderung/allfällige Schwall-/Sunkerscheinungen 
Wasserstand im Oberwasser/Unterwasser 
Wassertemperatur 
Trübung (qualitativ) 
Wehrstellung 
Turbinenbetrieb 

Schwemmgutaufkommen (inkl. Laubanfall) 
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¶ Ausführliche Defizitanalyse 

¶ Allfälliger Nachbesserungsbedarf 

¶ Schlussfolgerungen 
Die Rohdaten sind ebenfalls verfügbar zu machen. In welcher Form sie vorliegen müssen, ist derzeit 
noch nicht definiert. 
 
 
12. NACHBESSERUNGSBEDARF 

12.1 Fischaufstieg 

Beim Fischaufstieg sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Nachbesserung günstig, da der 
Stand des Wissens und der Technik für viele Systeme weit fortgeschritten ist. Es sind sowohl in techni-
scher Hinsicht (Schwevers & al. 2005) als auch bzgl. biologischer Wirkungskontrollen Methoden zur 
Beurteilung und Bewertung vorhanden (Kap. 10.2.1). Zudem konnte nachgewiesen werden, dass die 
Bewertungen auf Grund technischer Kriterien und anhand der biologischen Wirkungskontrollen signi-
fikant positiv korrelieren (Guthruf 2008). 
 
Wird aufgrund der biologischen Wirkungskontrolle ein Defizit festgestellt, muss geprüft werden, ob 
dem Defizit ein technischer Mangel der Aufstiegshilfe zugrunde liegt. Da die Aufstiegshilfe in den meis-
ten Fällen nach dem Stand des Wissens und der Technik saniert wurde, dürften grundlegende Fehler 
wie eine falsche Position des Einstiegs, mangelhafte Dotierung oder zu klein dimensionierte Becken 
nur in Ausnahmefällen die Ursache der mangelhaften Funktion sein. Häufig können die zu Grunde lie-
genden Mängel (z. B. zu hohes ɲh zwischen 2 Becken) durch geringfügige Anpassungen wie andere 
Positionierung von Blöcken oder Verengung einzelner Schlitze korrigiert werden.  
 
Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Aufstieg während der biologischen Wirkungskontrolle 
durch externe Einflussfaktoren beeinträchtigt wurde (z. B. Fischsterben, Abwassereinleitung, extreme 
Abflussverhältnisse). 
 
Können trotz Defiziten bei der biologischen Wirkungskontrolle keine technischen Mängel oder exter-
nen Einflussfaktoren ermittelt werden, muss die Anlage in der Sanierungsplanung belassen werden. 
Sie muss zu einem späteren Zeitpunkt erneut überprüft werden, sobald sich der Stand des Wissens 
bzgl. Technik und/oder bzgl. Auswertung biologischer Wirkungskontrollen entscheidend verändert 
hat. Die Lösungsfindung geschieht in Zusammenarbeit der Akteure (Abb. 13). 
 
Bei einem Defizit der biologischen Kontrolle kann allenfalls auf eine erneute, spätere Nachkontrolle 
verzichtet werden, wenn ein Monitoring zeigt, dass sich die Bestandes-Entwicklung der Zielarten seit 
der Wiederherstellung der Längsvernetzung deutlich verbessert hat. 
 
12.2 Fischabstieg 

Bezüglich Fischabstieg sind grössere Wissenslücken vorhanden. Beispielsweise sind die genauen Fak-
toren, welche die Abwanderung auslösen, zu wenig bekannt. Zudem ist die Abwanderung über das 
Wehr technisch kaum erfassbar.  
 
Werden bei Abstiegsuntersuchungen Defizite festgestellt, ist wie folgt vorzugehen: 

¶ Werden hohe Verletzungsraten/Mortalität festgestellt, sind die Untersuchungen abzubrechen 
und die Ursachen unverzüglich zu beheben (z. B. Geschwemmselablagerungen, scharfe Kanten im 
Bypass). 

¶ Werden sonstige Defizite festgestellt, müssen analog zum Fischaufstieg vertiefte technische Über-
prüfungen durchgeführt und allfällige externe Einflussfaktoren abgeklärt werden. 

Das weitere Vorgehen erfolgt gemäss Abb. 13. 
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Abb. 13:  Vorgehen in Abhängigkeit der Resultate der biologischen Wirkungskontrolle 

 
 
13. OFFENE PUNKTE ς AUSBLICK 

Die Erarbeitung des vorliegenden Handbuchs wurde von einer Begleitgruppe begleitet (Zusammenset-
zung s. Impressum). Im Rahmen der verschiedenen Diskussionen wurde ersichtlich, dass diverse 
Schwierigkeiten, Fragen, Wünsche etc. offen sind, die im Rahmen dieses Handbuchs nicht abschlies-
send behandelt werden konnten: 

¶ Öffentliche Verfügbarkeit der erhobenen Daten/erstellten Berichte 

¶ Referenzdatenbank, in der erhobene Daten zentral und einheitlich gesammelt werden 

¶ Öffentlich zugängliche Plattform mit regelmässig aktualisierter Übersicht, wo welche Massnah-
men und Wirkungskontrollen mit welchen Ergebnissen ausgeführt worden sind 

¶ Zusammenstellen von Forschungserkenntnissen aus dem In- und Ausland 

¶ Einheitliche Bewertungssysteme für Wirkungskontrollen 

¶ Zentrale Verwaltung des Materials, das für Wirkungskontrollen eingesetzt wird (Wiederverwen-
dung an anderen Anlagen)  

¶ Wunsch, dass auch negative Resultate kommuniziert/publiziert werden (grosser Lerneffekt für 
analoge Projekte, Vermeidung derselben Fehler) 

¶ Problematik der teilweise ungenügenden Wartung von Fischwanderanlagen 

¶ Etc. 
 
Die Autoren des vorliegenden Berichts regen an, diese Punkte bei der weiteren Bearbeitung des The-
menkreises Sanierung Fischgängigkeit aufzugreifen und entsprechende Lösungen anzustreben (Diskus-
sionen im Rahmen des vom BAFU und der Wasser-Agenda 21 organisierten Erfahrungsaustauschs, Ein-
bezug dieser Punkte in nachfolgende Publikationen, regelmässige Aktualisierungen des Handbuchs, 
Aufbau einer öffentlich zugänglichen Plattform mit entsprechenden Informationen etc.). 
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ANHANG 1
 
Beschreibung von Methoden zur Untersuchung der Fischgängigkeit 
* Zählbecken 

* Reusen 

* Netzsysteme 

* PIT-Tagging 

* Infrarotzählsystem (VAKI-Riverwatcher) 

* Video- & Kamerasysteme 

* Fang (Markierung)-Wiederfang 

* Rechengutuntersuchungen 

* Telemetrie 

* Sonar (DIDSON, ARIS) 
 

Bemerkungen 
ü Methoden zur Überprüfung der Fischgängigkeit befinden sich in ständiger Entwicklung und wer-

den durch neue Ansätze ergänzt, die in diesem Bericht nicht alle vorgestellt werden können (Um-
welt-DNA, Fisch-Dummies etc.). Nachfolgend werden Prinzipien und Fallbeispiele dargestellt; der 
Einsatz der einzelnen Methoden muss fallspezifisch und gemäss aktuellem Stand der Technik/des 
Wissens erfolgen. 

ü Weitere nur eingeschränkt nutzbare Methoden wie z. B. der Resistivity Counter werden ebenfalls 
nicht vorgestellt. 

ü Es wird keine Methode speziell hervorgehoben oder nicht zur Anwendung empfohlen. Alle Me-
thoden haben Vor- und Nachteile und eignen sich für Untersuchungen bestimmter Sanierungs-
ziele. Es ist am Bearbeiter zu eruieren, welche Methode sich für die zu untersuchenden Sanie-
rungsziele am besten eignet (Kap. 7). 

ü 5ƛŜ ǳƴǘŜǊ αEignung CƛǎŎƘŀǳŦǎǘƛŜƎά bzw. α9ƛƎƴǳƴƎ CƛǎŎƘŀōǎǘƛŜƎά aufgeführte Einstufung bezieht sich 
nur auf die in den Tab. 6 und 7 definierten Sanierungsziele, für welche die Methodik empfohlen 
wird, nicht auf die Überprüfung der gesamten Funktionalität des Auf- oder Abstiegs. 

ü Falls in einem Einzugsgebiet an mehreren Anlagen Wirkungskontrollen vorzunehmen sind, wird 
empfohlen, diese möglichst koordiniert durchzuführen, insbesondere bei Methoden wie dem PIT-
Tagging (Synergien, grösserer Erkenntnisgewinn, geringere Kosten pro Anlage). 

ü Die Informationen zu den verschiedenen Methoden stammen vorwiegend aus Untersuchungen 
in der Schweiz und in den Nachbarländern; sie wurden der aktuellen Literatur, den Feedbacks 
eines Rundschreibens sowie Direktkontakten entnommen. Es besteht kein Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Verschiedene Einschätzungen beruhen auf den Erfahrungen der Bearbeiter, sind nicht 
pauschal auf andere Anlagen anwendbar und haben zum Ziel, sowohl positive wie auch negative 
Erkenntnisse weiterzugeben. 

ü Nachfolgende Angaben bzgl. Kosten und Aufwand sind grobe Abschätzungen; sie können je nach 
Situation stark variieren. 

ü Weiterführende Informationen können den angegebenen Quellen entnommen werden. 
ü Der Einsatz der jeweiligen Methode muss mit den zuständigen Behörden abgesprochen werden 

(rechtliche Grundlagen, notwendige fischereirechtliche Bewilligungen, Tierschutz). Markierungen 
sind meldepflichtig (BAFU). 
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ZÄHLBECKEN 
     

Materialkosten, Bau: mittel   Aufwand: hoch 

Eignung Fischaufstieg: gut  Eignung Fischabstieg: 
bei entsprechender Anordnung und we-
nig Geschwemmselaufkommen 

mittel  

 
Typ: 
Aktive Fangmethode / Zählmethode 
 
Prinzip:  
Das Zählbecken ist eine durchflossene Kammer, die in oder neben einer Fischwanderhilfe angeordnet 
wird und als Sackgasse für aufstiegswillige resp. abgestiegene Fische wirkt. Zählbecken sind mit Kehlen 
auszustatten. Diese müssen so ausgestaltet sein, dass Fische in das Becken einwandern und dieses 
dann nicht mehr verlassen können. Standardlösungen für derartige Kehlen sind derzeit nicht bekannt; 
eine diesbezügliche Studie wird 2018 im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt durchgeführt. 
 
Anwendungsgrenzen: keine 
 

Voraussetzung * Ausreichend Platz für Bau Zählbecken 

* Gute Zugänglichkeit, Begehbarkeit Zählbecken, ausreichend Platz für 
Fischzählungen  

* Vorrichtung für Reinigung (z. B. Wasseranschluss und Schlauch) 

* Genügend Zählpersonal mit ausreichender Artenkenntnis 

* Kehle (unten) und Blende (oben), um Entweichen der Fische aus dem 
Zählbecken zu reduzieren 

* Blende gegen das Oberwasser hin so konstruieren, dass möglichst wenige 
(Jung-/Klein-) Fische von oben her ins Zählbecken gelangen können  

* Drosselbarer Ablauf aus Vertiefung im Zählbecken (Klein- und Jungfische 
beachten und Spülvorrichtung vorsehen) 

* Evtl. Beleuchtung bei Nachtleerungen  

Vorteile * Geringe Verletzungsgefahr für Fische bei sachgerechter Leerung Kammer 

* Einfaches Einsammeln und Handling der Fische 

* Quantitative Erfassung von auf- und allenfalls absteigenden Fischen mög-
lich, wenn Wanderverhalten gering beeinflusst wird und keine Fische ent-
weichen können (Problematik Kehle s. oben) 

* Erfassung von Klein- und Jungfischen möglich 

* Unterscheidung nach Art und Grösse möglich 

* Unabhängig von der Wassertrübung 

* Weitergehende Untersuchungen (Verletzungen, Schuppenproben, Mar-
kierung, etc.) möglich  

Nachteile * Leerungen aufwendig und mit Stress für Fische verbunden 

* Kehle: Scheucheffekt vor Einschwimmen in Zählbecken wahrscheinlich 

* Einschwimmen von Jung- und Kleinfischen aus dem Oberwasser möglich 

* Arbeitsintensiv: tägliche Leerungen (evtl. auch nachts) (bei vielen Fischen 
muss die Frequenz der Leerungen erhöht werden) 

* Prädation von Fischen bei längeren Leerungszyklen nicht auszuschliessen 
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Aufstiegshilfe wird während der Erfolgskontrolle mittels 
Schieber verschlossen und die Fische ins Zählbecken geleitet 

(Gebler) 

Stromaufwärts schwimmende Fische gelangen in das ne-
ben der Aufstiegshilfe angeordnete Zählbecken  

(Aquarius) 
 

  

Kehlen reduzieren das Rückschwimmen der Fische. Sie müs-
sen der Grösse der vorkommenden Fische angepasst und re-

gelmässig gereinigt werden (AquaPlus) 

In speziellen Vertiefungen im Zählbecken können Fische bes-
ser gefangen werden (Aquarius) 

 

 

 
Fischaufstieg: Fischzählkammer Wehr Schönenwerd 

(KW IBAarau) (Kanton Solothurn) 
Fischabstieg: Beispiel einer Fangkammer in ei-

nem Bypass (Ebel 2016) 

Weiterführende Literatur: 
Gebler, R. 2010: Zählbecken - Fisch schonende Methode zur Funktionskontrolle von Fischwegen. Was-
serWirtschaft Nr. 3. 
 
Ebel, G. 2016: Fischschutz und Fischabstieg an Wasserkraftanlagen ς Handbuch Rechen- und Bypass-
systeme. Ingenieurbiologische Grundlagen, Modellierung und Prognose, Bemessung und Gestaltung. 
Mitteilungen aus dem Büro für Gewässerökologie und Fischereibiologie Dr. Ebel, Bd. 4 (2. Aufl.), 483 
S., Halle (Saale). 



Zählbecken ς Fallbeispiel  Seite 38 

 

 

ZÄHLBECKEN: Fallbeispiel KW Waldhalde, Sihl 

 
Ziel: * Wirkungskontrolle Fischaufstieg über konventionellen Schlitzpass 
Situation: * Dotation: 400 l/s 

* ҟh Ober- / Unterwasserspiegel: ~ 3.5 m 

* ~ 7 Fischarten (Lachspotenzialgewässer) 
Fangvorrichtung: * Zählbecken mit Reusenkehle und getrenntem Einlauf aus Oberwasser 

(Absperrung mittels Maschengitter) 
 

  

Zählbecken mit Reusenkehle aus Gitterdraht, die ein Zurückschwimmen der Fische in den Schlitzpass erschwert. Verlegung 
bei hohem Geschwemmselanfall möglich (AquaPlus) 

 

* Dimension Zählbecken: 5.70 m x 2.45 m x 1.4 m 

* Maschenweite Absperrgitter und Reusenkehle: 23 mm x 23 mm 

* Bau und Installation teuer 

* Hoher Personalaufwand für Leerungen (Leerungsfrequenz: 1 x täglich) 

* Untersuchungszeitraum Zeitraum: AprilςNovember 

* Probleme: Ungünstige Anordnung, teilweise hoher Geschwemmselanfall und Verstopfung des 
Absperrgitters, Einschwimmen von Kleinfischen aus dem Oberwasser, aufwendige Reinigung, 
Kleinfische können durch die Reusenöffnung hindurch wieder in den Schlitzpass gelangen 

 
Weiterführende Angaben/Erfahrungen: 

* Anordnung: Die Anordnung des Zählbeckens mit einem zweiten Einlauf vom Oberwasser her er-
wies sich als ungünstig. Zum einen gelangt dadurch mehr Geschwemmsel ins Zählbecken und la-
gert sich auf dem vorgelagerten Maschengitter und der Reusenkehle ab (erhöhter Reinigungsauf-
wand, Abflussreduktion im Schlitzpass). Zum anderen können Kleinfischarten (ohne bodenorien-
tierte Arten) und Jungfische aus dem Zählbecken nach oben entweichen und können damit nicht 
zuverlässig gezählt werden. Gleichzeitig können Jungfische vom Oberwasser her ins Zählbecken 
gelangen und das Resultat verfälschen. 

* Reinigung: Die Sihl transportiert bei Hochwasser ziemlich viel Geschwemmsel, weshalb das Ab-
sperrgitter mindesten täglich aufwendig gereinigt werden muss. 

* Leerungen: Die Leerungen sollten möglichst schnell und einfach ablaufen, um den Stress der Fi-
sche auf ein Minimum zu reduzieren. Daher wird empfohlen, jeweils zwei Personen für die Lee-
rung vorzusehen.  

* Schieberschliessung: Mit einer einfachen Drehkurbel kann das Zählbecken mit einem Schieber 
verschlossen und die sich darin befindenden Fische gefangen und gezählt werden.  

* Wiederholbarkeit: Durch die permanente Installation des Zählbeckens, kann die Wirkungskon-
trolle jederzeit wiederholt werden. 
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Hoher Laubanfall im Herbst bedingt eine tägliche Reinigung 
des Absperrgitters (AquaPlus) 

Die Schieberschliessung kann einfach und schnell von 
ausserhalb ausgeführt werden (AquaPlus) 

 

 

Im Hintergrund ist das Absperrgitter mit geschlossenem Sohlblech sichtbar. Im Vordergrund befindet sich eine Vertiefung mit 
Ablauf (auf dem Bild verschlossen) (AquaPlus) 

 
 
Quelle: 
AquaPlus 2017: KW Waldhalde. Auf- und Abstiegskontrolle - Funktionsbewertung (unveröffentlicht). 
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ZÄHLBECKEN: Fallbeispiel KW Rheinfelden (deutsche Seite), Rhein 

 
Ziel: Wirkungskontrolle Fischaufstieg über naturnahes Umgehungsgerinne 
Situation: * Dotation Umgehungsgerinne: 10-16 m3/s (35 m3/s für Spülzwecke) 

* Gefälle Umgehungsgerinne: 0.8 % 

* [ŅƴƎŜΥ мΩлол ƳΣ .ǊŜƛǘŜΥ рл Ƴ 

* ҟh Ober- / Unterwasserspiegel: 6.9-9.10 m 

* > 30 Fischarten  

Fangvorrichtung: * Überströmtes Fischwehr und Leitströmung aus Zählbecken locken Fi-
sche im oberstromigen Ende ins Zählbecken 

* Kehle soll Fische am Verlassen des Zählbeckens möglichst hindern 

* Überfall mit Tauchwand hindert Fische am Verlassen der Zähleinrich-
tung durch Springen gegen Fliessrichtung 

 

 
 

Fischwehr, welches aufsteigende Fische zum Zählbecken leitet (Blick 
gegen die Fliessrichtung)(Gebler 2013) 

Skizze der Anordnung 
(Gebler 2013) 

 

* Dimensionen Zählbecken: 35 m x 5 m 

* Dotierung: 1.5ς3.2 m3/s 

* Bau und Installation teuer 

* Hoher Personalaufwand für Leerungen  

* Zeitraum: April 2016 ς März 2017 

* Leerungsfrequenz: Sommer und Winter: täglich 
 
Weiterführende Angaben/Erfahrungen: 

* Der teilweise hohe Geschwemmselanfall konnte durch den Einbau eines Schwimmbalkens stark 
vermindert werden.  

* PIT-Tagging-Untersuchen haben aufgezeigt, dass 85 % der eingestiegenen Fische das Zählbecken 
durch die Kehle verliessen, abstiegen und so der Zählung durch die Fischer entgingen (Peter et al. 
2016). 

 
Quellen: 
Gebler, R. & Lehmann, P. 2013: Naturnahes Fliessgewässer am neuen Kraftwerk Rheinfelden. Wasser-
Wirtschaft Nr. 6. 

Peter, A., Mettler, R. & Schölzel, N. нлмсΥ ±ƻǊǇǊƻƧŜƪǘ αtL¢-Tagging Untersuchungen am Hochrhein-
YǊŀŦǘǿŜǊƪ wƘŜƛƴŦŜƭŘŜƴάΦ Studie Peter Fishconsulting. Auftrag: Bundesamt für Umwelt BAFU: 43 S. 

Ulrich, J. 2013: Zwischenergebnis der Fischzählung am neuen Wasserkraftwerk Rheinfelden. Wasser-
wirtschaft Nr. 6. 
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                  REUSEN 
     

Materialkosten, Bau: gering  Aufwand: hoch 

Eignung Fischaufstieg: mittel   Eignung Fischabstieg: - 

  
 

Ausnahme: Abstiegskontrollen in Aufstiegsgewässern 

 
Typ: 
Aktive Fangmethode / Zählmethode 
 
Prinzip: 
Reusen sind kasten- oder kegelförmige Vorrichtungen mit einem trichterförmigen Eingang (Reusen-
kehle). Die Kehle muss so ausgestaltet sein, dass Fische in die Reuse einwandern und diese dann nicht 
mehr verlassen können. Standardlösungen für derartige Kehlen sind derzeit nicht bekannt; eine dies-
bezügliche Studie wird 2018 im Auftrag des Bundesamts für Umwelt durchgeführt. Reusen werden in 
die Fischwanderhilfe eingesetzt. Verwendung unterschiedlicher Typen (z. B. Kasten- oder Netzreusen) 
und Materialien (z. B. Maschendraht, Lochblech oder Netze). 
 
Anwendungsgrenzen: starker Geschwemmselanfall 
 

Voraussetzung * Rahmen- und Hebevorrichtung  

* Gute Zugänglichkeit, ausreichend Platz für Fischzählungen  

* Vorrichtung für Reinigung (z. B. Wasseranschluss und Schlauch) 

* Genügend Zählpersonal mit ausreichend Artenkenntnis 

* Reuse muss so konstruiert sein, dass die Gefahr von Fischverletzungen 
gering ist (z. B. genügend dimensioniert, keine scharfen Kanten, knoten-
loses Netzmaterial, relativ geringe Strömung etc.) 

* Bei naturnahen Fischwanderhilfen zusätzliche Absperrungen und Leitvor-
richtungen  

* Evtl. Beleuchtung bei Nachtleerungen  

Vorteile * Netzreuse: geringes Gewicht, flexible Einsatzmöglichkeiten 

* Dieselbe Reuse kann an unterschiedlichen Anlagen eingesetzt werden 

* Quantitative Erfassung von aufsteigenden Fischen möglich, wenn Wan-
derverhalten gering beeinflusst wird und keine Fische entweichen kön-
nen (Problematik Reusenkehle s. oben) 

* Unterscheidung der Fische nach Art und Grösse möglich 

* Unabhängig von der Wassertrübung 

* Weitergehende Untersuchungen (Verletzungen, Schuppenproben, Mar-
kierung etc.) möglich 

Nachteile * Verletzungsgefahr für Fische gross 

* Anfällig gegenüber Verschmutzung und Verlegung, insbesondere bei er-
höhtem Laubanfall 

* Netzreuse: wenig widerstandsfähig, schadenanfällig 

* Leerungen aufwendig und mit erhöhtem Stress für Fische verbunden 

* Zur Erfassung von Klein- und Jungfischen wenig geeignet (Kompromiss 
zwischen Fang von kleinen Tieren und Verlegungsrisiko) 

* Reusenkehle: Scheucheffekt vor Einschwimmen in Reuse wahrscheinlich 
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* Arbeitsintensiv: tägliche Leerungen (evtl. auch nachts) und grosser Reini-
gungsaufwand (bei vielen Fischen und erhöhtem Geschwemmselaufkom-
men muss die Frequenz der Leerungen und Reinigungen erhöht werden) 

* Prädation von Fischen bei längeren Leerungszyklen nicht auszuschliessen 

 
 

  

Kastenreuse aus Gitter (Aquarius) Reuse mit Reusenkehlen (Aquatica) 

 

 

 
 

Kastenreuse aus Lochblech mit Hebevorrichtung (AquaPlus) Kastenreuse aus Gitter (AquaPlus) 
 
 
Weiterführende Literatur: 
Adam et al. 2014: Fischaufstiegsanlagen und fischpassierbare Bauwerke ς Gestaltung, Bemessung, 
Qualitätssicherung. Merkblatt DWA-M 509. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e.V. 
 
 


